
Sächsischer Landtag  

6. Wahlperiode  

 
 
 
 
 

Gesetzentwurf 
 
 
der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion 
 
 
 
Thema: Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungs-

bezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer 
besoldungsrechtlicher Vorschriften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dresden, 2. Mai 2019 
 
 
 
 
 
 
Christian Hartmann MdL Dirk Panter MdL 
CDU-Fraktion SPD-Fraktion 
 

DRUCKSACHE 6/17566

Eingegangen am: 02.05.2019 Ausgegeben am: 02.05.2019

Unterzeichner: i. V. Dagmar Neukirch
Datum: 02.05.2019

Unterzeichner: Christian Hartmann
Datum: 02.05.2019



2 

 
Vorblatt 

 

 

A) Zielstellung 

 

Ziel des Gesetzentwurfs ist die zeitgleiche und systemgerechte Übertragung der Tarifeini-

gung vom 2. März 2019 für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder auf die 

Beamten, Richter und Versorgungsempfänger der Dienstherren im Freistaat Sachsen 

unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) zur Ver-

fassungsmäßigkeit der Alimentation. Damit werden zudem die Besoldung und die Versor-

gungsbezüge an die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Ver-

hältnisse angepasst.  

 

B) Wesentlicher Inhalt 

 

Da eine 1:1-Übertragung der Tarifeinigung vom 2. März 2019 nicht möglich ist, orientiert 

sich die Übertragung entsprechend den verfassungsrechtlichen Vorgaben am tabellen-

wirksamen Gesamtvolumen der Tarifeinigung, um beide Statusgruppen – Beschäftigte 

und Beamte – fair und angemessen zu behandeln. Damit werden die Kriterien des Bun-

desverfassungsgerichtes eingehalten. Mithin soll die Tarifeinigung wie folgt auf die Beam-

ten, Richter und Versorgungsempfänger der Dienstherren im Freistaat Sachsen übertra-

gen werden: 

 

 Ab 1. Januar 2019 wird die Besoldung für die Beamten, Richter und Versorgungsemp-

fänger um 3,2 Prozent angehoben. Die monatlichen Anwärterbezüge werden um 50 

Euro angehoben.  

 

 Ab 1. Januar 2020 wird die Besoldung für die Beamten, Richter und Versorgungsemp-

fänger um weitere 3,2 Prozent angehoben. Die monatlichen Anwärterbezüge werden 

um weitere 50 Euro angehoben.  

 

 Ab 1. Januar 2021 wird die Besoldung für die Beamten, Richter und Versorgungsemp-

fänger um weitere 1,4 Prozent angehoben.  

 

C) Alternativen 

 

Keine. 
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D) Folgewirkungen und Kosten 

 

Vgl. Kostenblatt. 

 

E) Gleichstellungspolitische Relevanz 

 

Eine gleichstellungspolitische Relevanz ist vorliegend nicht gegeben, da sowohl Beamtin-

nen und Beamte, Richterinnen und Richter als auch Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger von den Änderungen im Besoldungs- und Versorgungsrecht 

gleichermaßen betroffen sein werden. 

 

F) Zuständigkeit 

 

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen, Haushalts- und Finanzausschuss 
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Kostenblatt 
 

Übersicht über die Auswirkungen des Gesetzentwurfes 
- auf den Staatshaushalt 

- die mittelfristige Finanzplanung und 
- die kommunalen Haushalte 

 
 
I. Auswirkungen auf den Landeshaushalt / mittelfristige Finanzplanung 
 
Kosten der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Maßnahme und damit verbundenen Ein-
nahmen -in T€-: 
 

Haushalts-/ 
Planungsjahr 

Ausgaben Einnahmen 

 insgesamt davon bereits 
im Haushalt 
Mipla enthal-

ten 

insgesamt davon bereits 
im Haushalt 
Mipla enthal-

ten 

2019   94 680   94 680   

2020 194 750 194 750   

2021 237 960 237 960   

2022 237 960 237 960   

 
 
II. Auswirkungen auf die Haushalte der Gemeinden, Landkreise und kreisfreien 

Städte -in T€-: 
 

 Gemeinden Landkreise kreisfreie Städte 

 Aus-
gaben 

Ein-
nahmen 

Aus-
gaben 

Ein-
nahmen 

Aus-
gaben 

Ein-
nahmen 

2019       

2020       

2021       

2022       

 
Über die Auswirkungen des Entwurfs eines Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und 
der Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer besoldungsrechtli-
cher Vorschriften auf die Haushalte der Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte 
können keine detaillierten Aussagen gemacht werden. 
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III. Stellen 
 
Für die in dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen sind folgende Stellen erfor-
derlich: 
 

2019 2020 2021 2022 

- - - - 

 
davon bereits im Haushalt oder der Mipla enthalten: 
 

2019 2020 2021 2022 

- - - - 
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Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 
2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher 

Vorschriften 

Vom … 

Der Sächsische Landtag hat am … das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes 

Das Sächsische Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 
1005), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2019 (SächsGVBl. S. 243) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Ab dem 1. Januar 2019 erhöhen sich 

1. um 3,2 Prozent 

a) die Grundgehaltssätze, 

b) der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besol-
dungsgruppen A 4 und A 5, 

c) die Amtszulagen, 

d) die Leistungsbezüge für Professoren und hauptberufliche Leiter sowie Mit-
glieder von Leitungsgremien an Hochschulen, soweit diese nach § 36 an 
Anpassungen der Besoldung teilnehmen können und die Teilnahme in der 
jeweiligen Berufungsvereinbarung festgelegt ist, und 

e) die Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen, sowie 

2. die Anwärtergrundbeträge um jeweils 50 Euro 

der jeweils bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Monatsbeträge.“ 

2. Die Anlagen 5 bis 10 erhalten die aus dem Anhang 1 zu diesem Gesetz ersichtliche 
Fassung. 
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Artikel 2 

Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes zum Jahr 2020 

Das Sächsische Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 
1005), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 88 folgende Angabe eingefügt: 

„§ 88a Übergangsregelung zum Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit“ 

2. § 11 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

3. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Ab dem 1. Januar 2020 erhöhen sich  

1. um 3,2 Prozent  

a) die Grundgehaltssätze,  

b) der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besol-
dungsgruppen A 4 und A 5, 

c) die Amtszulagen, 

d) die Leistungsbezüge für Professoren und hauptberufliche Leiter sowie Mit-
glieder von Leitungsgremien an Hochschulen, soweit diese nach § 36 an 
Anpassungen der Besoldung teilnehmen können und die Teilnahme in der 
jeweiligen Berufungsvereinbarung festgelegt ist, und 

e) die Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen, sowie 

2. die Anwärtergrundbeträge um jeweils 50 Euro 

der jeweils bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Monatsbeträge.“ 

4. § 64 wird wie folgt gefasst: 

„Zur Besoldung nach § 11 Absatz 1 wird ein nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag in 
Höhe von 50 Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen den nach § 11 Absatz 1 ge-
kürzten Dienstbezügen und den Dienstbezügen, die Beamte oder Richter bei Voll-
zeitbeschäftigung erhalten würden, gewährt. Dienstbezüge im Sinne des Satzes 1 
sind die nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, Amts- und Stellenzulagen, der Zuschlag 
nach § 63a sowie Ausgleichs- und Überleitungszulagen. Wird die Arbeitszeit in be-
grenzter Dienstfähigkeit auf Grund einer Teilzeitbeschäftigung reduziert, verringert 
sich der Zuschlag nach Satz 1 entsprechend dem Verhältnis zwischen der wegen be-
grenzter Dienstfähigkeit verringerten Arbeitszeit und der insgesamt reduzierten Ar-
beitszeit. § 10 Absatz 1 und § 11 Absatz 1 finden auf den Zuschlag keine Anwen-
dung.“ 

5. Nach § 88 wird folgender § 88a eingefügt: 
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„§ 88a 

Übergangsregelung zum Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit 

(1) Beamte und Richter, denen ein Zuschlag nach § 64 in der am 31. Dezember 
2019 geltenden Fassung zusteht und deren Zuschlag nach § 64 in der am 1. Januar 
2020 geltenden Fassung auf Grund der Neuregelung des § 64 niedriger ist, erhalten 
den Unterschiedsbetrag zwischen dem am 31. Dezember 2019 und dem am 1. Janu-
ar 2020 zustehenden Zuschlag als nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag weitergewährt. 
Der Unterschiedsbetrag nach Satz 1 vermindert sich bei 

1. Anpassungen der Besoldung nach § 19, 

2. Beförderungen, 

3. Stufenaufstiegen nach § 27 Absatz 2 und 

4. Erhöhungen des Umfangs der begrenzten Dienstfähigkeit 

um den Erhöhungsbetrag. 

(2) Beamte und Richter, die Klage oder Widerspruch gegen die Höhe des Zu-
schlags bei begrenzter Dienstfähigkeit eingelegt haben und über deren Ansprüche 
noch nicht abschließend entschieden worden ist, erhalten eine Nachzahlung. Die 
Nachzahlung erfolgt in Höhe der Differenz zwischen dem Zuschlag nach § 64 in der 
am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung und einem Zuschlag, der nach Maßgabe 
des § 64 in der am 1. Januar 2020 geltenden Fassung zugestanden hätte. Der An-
spruch auf Nachzahlung besteht ab dem 1. Januar des Jahres, in dem die Ansprüche 
erstmalig geltend gemacht worden sind, frühestens ab dem Zeitpunkt des Beginns 
der begrenzten Dienstfähigkeit.“ 

6. Die Anlagen 5 bis 10 erhalten die aus dem Anhang 2 zu diesem Gesetz ersichtliche 
Fassung. 

Artikel 3 

Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes zum Jahr 2021 

Das Sächsische Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 
1005), das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Ab dem 1. Januar 2021 erhöhen sich um 1,4 Prozent 

1. die Grundgehaltssätze, 

2. der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besoldungs-
gruppen A 4 und A 5, 

3. die Amtszulagen, 

4. die Leistungsbezüge für Professoren und hauptberufliche Leiter sowie Mitglieder 
von Leitungsgremien an Hochschulen, soweit diese nach § 36 an Anpassungen 
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der Besoldung teilnehmen können und die Teilnahme in der jeweiligen Beru-
fungsvereinbarung festgelegt ist, und 

5. die Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen 

der jeweils bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Monatsbeträge.“ 

2. Die Anlagen 5 bis 8 und 10 erhalten die aus dem Anhang 3 zu diesem Gesetz er-
sichtliche Fassung. 

Artikel 4 

Änderung des Sächsischen Beamtenversorgungsgesetzes 

§ 80 Absatz 4 des Sächsischen Beamtenversorgungsgesetzes vom 18. Dezember 
2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. De-
zember 2018 (SächsGVBl. S. 714) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„(4) Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, werden ab dem 
1. Januar 2019 um 3,2 Prozent erhöht.“ 

Artikel 5 

Änderung des Sächsischen Beamtenversorgungsgesetzes zum 
Jahr 2020 

§ 80 Absatz 4 des Sächsischen Beamtenversorgungsgesetzes vom 18. Dezember 
2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„(4) Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, werden ab dem 
1. Januar 2020 um 3,2 Prozent erhöht.“ 

Artikel 6 

Änderung des Sächsischen Beamtenversorgungsgesetzes zum 
Jahr 2021 

§ 80 Absatz 4 des Sächsischen Beamtenversorgungsgesetzes vom 18. Dezember 
2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), das zuletzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„(4) Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, werden ab dem 
1. Januar 2021 um 1,4 Prozent erhöht.“ 
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Artikel 7 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 mit Wirkung vom 
1. Januar 2019 in Kraft. 

(2) Artikel 2 und 5 treten am 1. Januar 2020 in Kraft. 

(3) Artikel 3 und 6 treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 
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Gültig ab 1. Januar 2019

2. Besoldungsordnung B

Besoldungsgruppe

B 1  6 801,21

B 2  7 899,86

B 3  8 364,98

B 4  8 852,11

B 5  9 411,02

B 6  9 938,79

B 7  10 452,20

B 8  10 987,26

B 9  11 651,65

B 10 13 714,84

B 11 14 246,61

Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in Euro)
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Anlage 6

(zu § 41)

Gültig ab 1. Januar 2019

Stufe 1 Stufe 2

(§ 42 Absatz 1) (§ 42 Absatz 2)

 142,60  300,18

Stufe 3 ergibt sich durch Hinzurechnung von 157,58 Euro für das zweite zu berücksichtigende Kind. Die weiteren Stufen

ergeben sich durch Hinzurechnung von 415,47 Euro für jedes weitere zu berücksichtigende Kind.

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 und A 5

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 4 und A 5 für das erste zu berücksichtigende

Kind um je 5,11 Euro und ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um je 20,45 Euro.

Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro)
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Anlage 7

(zu § 44 Absatz 1, § 46 Absatz 1)

Gültig ab 1. Januar 2019

Betrag 

in Euro

Betrag 

in Euro

Sächsisches Besoldungsgesetz Besoldungsordnung A

Besoldungsgruppe Fußnote

§ 47 Absatz 1

   die Zulage beträgt für Beamte als A 4 1, 2 76,39

      Luftfahrzeugführer 551,18

      Flugtechniker 470,18 A 5 1, 3 76,39

      Operator oder sonstiges

      ständiges Besatzungsmitglied 323,95 A 6 2 41,40

3 119,25

§ 47 Absatz 2 50,62

A 9 1 308,32

§ 48

   die Zulage beträgt für Beamte A 12 5 175,44

   der Besoldungsgruppen

      A 4 und A 5 115,04 A 13 2 bis 4 313,33

      A 6 bis A 9 153,39 5 175,44

      A 10 und höher 191,73

A 14 1, 3 214,82

§ 49

   die Zulage beträgt A 15 2, 3 214,82

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 75,00 A 16 1, 3 240,27

      zwei Jahren 150,00

§ 50 Besoldungsordnung B

   die Zulage beträgt Besoldungsgruppe Fußnote

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 63,69 B 2 2 229,98

      zwei Jahren 127,38

§ 51 Absatz 1 Besoldungsordnung R

   die Zulage beträgt Besoldungsgruppe Fußnote

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 75,00 R 1 1, 2 237,50

      zwei Jahren 150,00

R 2 3 bis 7 237,50

§ 51 Absatz 2

   die Zulage beträgt R 3 2 237,50

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 82,67

      zwei Jahren 165,34

§ 52

   die Zulage beträgt für Beamte

      der Laufbahngruppe 1 17,05

      der Laufbahngruppe 2 38,35

§ 53 38,35

Amtszulagen und Stellenzulagen

(Monatsbeträge)

Dem Grunde nach geregelt in Dem Grunde nach geregelt in
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Anlage 9

(zu § 72 Absatz 1)

Gültig ab 1. Januar 2019

Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss

des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 4 1 154,79

A 6 bis A 8 1 278,41

A 9 bis A 11 1 333,69

A 12 1 476,79

A 13 oder R 1 1 545,10

Anwärtergrundbetrag

(Monatsbeträge in Euro)

Grundbetrag
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Anhang 2 zu Artikel 2 Nummer 6 
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Gültig ab 1. Januar 2020

2. Besoldungsordnung B

Besoldungsgruppe

B 1  7 018,85

B 2  8 152,66

B 3  8 632,66

B 4  9 135,38

B 5  9 712,17

B 6  10 256,83

B 7  10 786,67

B 8  11 338,85

B 9  12 024,50

B 10 14 153,71

B 11 14 702,50

Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in Euro)
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Anlage 6

(zu § 41)

Gültig ab 1. Januar 2020

Stufe 1 Stufe 2

(§ 42 Absatz 1) (§ 42 Absatz 2)

 147,16  309,78

Stufe 3 ergibt sich durch Hinzurechnung von 162,62 Euro für das zweite zu berücksichtigende Kind. Die weiteren Stufen

ergeben sich durch Hinzurechnung von 428,77 Euro für jedes weitere zu berücksichtigende Kind.

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 und A 5

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 4 und A 5 für das erste zu berücksichtigende

Kind um je 5,11 Euro und ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um je 20,45 Euro.

Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro)
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Anlage 7

(zu § 44 Absatz 1, § 46 Absatz 1)

Gültig ab 1. Januar 2020

Betrag 

in Euro

Betrag 

in Euro

Sächsisches Besoldungsgesetz Besoldungsordnung A

Besoldungsgruppe Fußnote

§ 47 Absatz 1

   die Zulage beträgt für Beamte als A 4 1, 2 78,83

      Luftfahrzeugführer 551,18

      Flugtechniker 470,18 A 5 1, 3 78,83

      Operator oder sonstiges

      ständiges Besatzungsmitglied 323,95 A 6 2 42,72

3 123,07

§ 47 Absatz 2 50,62

A 9 1 318,19

§ 48

   die Zulage beträgt für Beamte A 12 5 181,05

   der Besoldungsgruppen

      A 4 und A 5 115,04 A 13 2 bis 4 323,36

      A 6 bis A 9 153,39 5 181,05

      A 10 und höher 191,73

A 14 1, 3 221,69

§ 49

   die Zulage beträgt A 15 2, 3 221,69

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 75,00 A 16 1, 3 247,96

      zwei Jahren 150,00

§ 50 Besoldungsordnung B

   die Zulage beträgt Besoldungsgruppe Fußnote

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 63,69 B 2 2 237,34

      zwei Jahren 127,38

§ 51 Absatz 1 Besoldungsordnung R

   die Zulage beträgt Besoldungsgruppe Fußnote

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 75,00 R 1 1, 2 245,10

      zwei Jahren 150,00

R 2 3 bis 7 245,10

§ 51 Absatz 2

   die Zulage beträgt R 3 2 245,10

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 82,67

      zwei Jahren 165,34

§ 52

   die Zulage beträgt für Beamte

      der Laufbahngruppe 1 17,05

      der Laufbahngruppe 2 38,35

§ 53 38,35

Amtszulagen und Stellenzulagen

(Monatsbeträge)

Dem Grunde nach geregelt in Dem Grunde nach geregelt in

 



24 

A
n

la
g

e
 8

(z
u
 §

 6
6
 A

b
s
a
tz

 3
)

G
ü
lti

g
 a

b
 1

. 
Ja

n
u
a
r 

2
0
2
0

G
ru

n
d
g
e
h
a
lts

-

s
p
a
n
n
e

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

vo
n

2
 3

4
7
,4

7
2
 6

4
5
,5

2
2
 9

8
4
,1

5
3
 3

6
8
,9

1
3
 8

0
6
,0

9
4
 3

1
4
,2

6
4
 8

9
1
,6

5
5
 5

4
7
,6

3
6
 2

9
3
,0

4
7
 1

3
9
,9

3
8
 1

0
2
,2

2
9
 1

9
5
,5

7
1
0
 4

3
7
,9

1
1
1
 8

4
9
,4

2

b
is

2
 3

4
7
,4

6
2
 6

4
5
,5

1
2
 9

8
4
,1

4
3
 3

6
8
,9

0
3
 8

0
6
,0

8
4
 3

1
4
,2

5
4
 8

9
1
,6

4
5
 5

4
7
,6

2
6
 2

9
3
,0

3
7
 1

3
9
,9

2
8
 1

0
2
,2

1
9
 1

9
5
,5

6
1
0
 4

3
7
,9

0
1
1
 8

4
9
,4

1

A
u

s
la

n
d

s
b

e
s
o

ld
u

n
g

(M
o
n
a
ts

b
e
tr

ä
g
e
 in

 E
u
ro

)

 



25 

Anlage 9

(zu § 72 Absatz 1)

Gültig ab 1. Januar 2020

Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss

des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 4 1 204,79

A 6 bis A 8 1 328,41

A 9 bis A 11 1 383,69

A 12 1 526,79

A 13 oder R 1 1 595,10

Anwärtergrundbetrag

(Monatsbeträge in Euro)

Grundbetrag
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Gültig ab 1. Januar 2021

2. Besoldungsordnung B

Besoldungsgruppe

B 1  7 117,11

B 2  8 266,80

B 3  8 753,52

B 4  9 263,28

B 5  9 848,14

B 6  10 400,43

B 7  10 937,68

B 8  11 497,59

B 9  12 192,84

B 10 14 351,86

B 11 14 908,34

Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in Euro)
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Anlage 6

(zu § 41)

Gültig ab 1. Januar 2021

Stufe 1 Stufe 2

(§ 42 Absatz 1) (§ 42 Absatz 2)

 149,22  314,12

Stufe 3 ergibt sich durch Hinzurechnung von 164,90 Euro für das zweite zu berücksichtigende Kind. Die weiteren Stufen

ergeben sich durch Hinzurechnung von 434,77 Euro für jedes weitere zu berücksichtigende Kind.

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 und A 5

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 4 und A 5 für das erste zu berücksichtigende

Kind um je 5,11 Euro und ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um je 20,45 Euro.

Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro)
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Anlage 7

(zu § 44 Absatz 1, § 46 Absatz 1)

Gültig ab 1. Januar 2021

Betrag 

in Euro

Betrag 

in Euro

Sächsisches Besoldungsgesetz Besoldungsordnung A

Besoldungsgruppe Fußnote

§ 47 Absatz 1

   die Zulage beträgt für Beamte als A 4 1, 2 79,93

      Luftfahrzeugführer 551,18

      Flugtechniker 470,18 A 5 1, 3 79,93

      Operator oder sonstiges

      ständiges Besatzungsmitglied 323,95 A 6 2 43,32

3 124,79

§ 47 Absatz 2 50,62

A 9 1 322,64

§ 48

   die Zulage beträgt für Beamte A 12 5 183,58

   der Besoldungsgruppen

      A 4 und A 5 115,04 A 13 2 bis 4 327,89

      A 6 bis A 9 153,39 5 183,58

      A 10 und höher 191,73

A 14 1, 3 224,79

§ 49

   die Zulage beträgt A 15 2, 3 224,79

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 75,00 A 16 1, 3 251,43

      zwei Jahren 150,00

§ 50 Besoldungsordnung B

   die Zulage beträgt Besoldungsgruppe Fußnote

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 63,69 B 2 2 240,66

      zwei Jahren 127,38

§ 51 Absatz 1 Besoldungsordnung R

   die Zulage beträgt Besoldungsgruppe Fußnote

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 75,00 R 1 1, 2 248,53

      zwei Jahren 150,00

R 2 3 bis 7 248,53

§ 51 Absatz 2

   die Zulage beträgt R 3 2 248,53

   nach einer Dienstzeit von

      einem Jahr 82,67

      zwei Jahren 165,34

§ 52

   die Zulage beträgt für Beamte

      der Laufbahngruppe 1 17,05

      der Laufbahngruppe 2 38,35

§ 53 38,35

Amtszulagen und Stellenzulagen

(Monatsbeträge)

Dem Grunde nach geregelt in Dem Grunde nach geregelt in
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Ausgangslage und wesentlicher Inhalt 

Nach Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes (GG) in Verbindung mit § 19 des Sächsi-
schen Besoldungsgesetzes (SächsBesG) und § 80 des Sächsischen Beamtenversor-
gungsgesetzes (SächsBeamtVG) sind die Besoldung der Beamten und Richter sowie die 
Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger regelmäßig an die Entwicklung der all-
gemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse anzupassen. 

Mit der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes der Länder vom 2. März 2019 werden die Tabellenentgelte 

 zum 1. Januar 2019 um ein Gesamtvolumen von 3,2 % erhöht; in diesem Gesamtvo-
lumen sind enthalten 

 die Anhebung der Stufe 1 in den Entgeltgruppen 2 bis 15 um 4,5 % und 

 für die übrigen Stufen in allen Entgeltgruppen eine lineare Erhöhung um 3,01 %, 
mindestens jedoch eine Erhöhung um 100 Euro, 

 zum 1. Januar 2020 um ein Gesamtvolumen von 3,2 % erhöht; in diesem Gesamtvo-
lumen sind enthalten 

 die Anhebung der Stufe 1 in den Entgeltgruppen 2 bis 15 um weitere 4,3 % und 

 für die übrigen Stufen in allen Entgeltgruppen eine lineare Erhöhung um 3,12 %, 
mindestens jedoch eine Erhöhung um 90 Euro, und  

 zum 1. Januar 2021 um ein Gesamtvolumen von 1,4 % erhöht; in diesem Gesamtvo-
lumen sind enthalten 

 die Anhebung der Stufe 1 in den Entgeltgruppen 2 bis 15 um 1,8 % und 

 für die übrigen Stufen in allen Entgeltgruppen eine lineare Erhöhung um 1,29 %, 
mindestens jedoch eine Erhöhung um 50 Euro. 

Die monatlichen Ausbildungsentgelte der Auszubildenden werden zum 1. Januar 2019 um 
einen Festbetrag in Höhe von 50 Euro und zum 1. Januar 2020 um einen weiteren Fest-
betrag in Höhe von 50 Euro erhöht. 

Dieses Gesetz beinhaltet die zeitgleiche und systemgerechte Übertragung der Tarifeini-
gung vom 2. März 2019 auf die Besoldung der Beamten und Richter sowie die Versor-
gungsbezüge der Versorgungsempfänger der Dienstherren im Freistaat Sachsen. Damit 
werden entsprechend dem gesetzlichen Auftrag gemäß § 19 SächsBesG und § 80 
SächsBeamtVG die Besoldung und die Versorgungsbezüge an die Entwicklung der all-
gemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse angepasst und die wirtschaftliche 
Teilhabe der Beamten, Richter und Versorgungsempfänger gewährleistet. 
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Die Besoldung und die Versorgungsbezüge sollen wie folgt angepasst werden: 

 Ab dem 1. Januar 2019 sollen die Besoldung der Beamten und Richter sowie die der 
Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegenden Bezügebestandteile für die 
Versorgungsempfänger um 3,2 % angehoben werden, 

 ab dem 1. Januar 2020 sollen die Besoldung der Beamten und Richter sowie die der 
Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegenden Bezügebestandteile für die 
Versorgungsempfänger um weitere 3,2 % angehoben werden und  

 ab dem 1. Januar 2021 sollen die Besoldung der Beamten und Richter sowie die der 
Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegenden Bezügebestandteile für die 
Versorgungsempfänger um weitere 1,4 % angehoben werden. 

Die monatlichen Anwärtergrundbeträge sollen ab dem 1. Januar 2019 um einen Festbe-
trag in Höhe von 50 Euro und ab dem 1. Januar 2020 um einen weiteren Festbetrag in 
Höhe von 50 Euro erhöht werden. 

Die weiteren Elemente der Tarifeinigung vom 2. März 2019 beinhalten im Wesentlichen 
strukturelle Veränderungen in der Eingruppierung für bestimmte Beschäftigtenkreise, die 
nicht auf den gesamten Bereich der Beamten, Richter und Versorgungsempfänger über-
tragbar sind. 

II. Prüfung der vorgesehenen Anpassungen anhand der Kriterien des Bundesver-
fassungsgerichtes 

Bei den Anpassungen der Besoldung und Versorgung sind auch die Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichtes in seinen beiden Entscheidungen zur R-Besoldung und zur  
A-Besoldung im Jahr 2015 (Urteil zur R-Besoldung vom 5. Mai 2015, Az.: 2 BvL 17/09, 
2 BvL 18/09, 2 BvL 3/12 bis 2 BvL 6/12 und 2 BvL 1/14 sowie Beschluss zur A-Besoldung 
vom 17. November 2015, Az.: 2 BvL 19/09, 2 BvL 20/09, 2 BvL 5/13 und 2 BvL 20/14) wie 
auch die Vorgaben aus seinem Beschluss zur Ostbesoldung/Besoldungsangleichung ein-
zuhalten (Beschluss vom 23. Mai 2017, Az.: 2 BvR 883/14 und 2 BvR 905/14). Mit den 
vorgesehenen Anpassungen für die Jahre 2019, 2020 und 2021 werden diese Vorgaben 
erfüllt.  

Zu den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes gehört zudem, dass die Festlegung 
der Besoldungshöhe durch den Gesetzgeber an die Einhaltung prozeduraler Anforderun-
gen geknüpft ist. Diese Anforderungen sind nach dem Bundesverfassungsgericht insbe-
sondere in Form von Begründungspflichten zu erfüllen. Der Gesetzgeber sei gehalten, 
bereits im Gesetzgebungsverfahren die Fortschreibung der Besoldungshöhe zu begrün-
den. 

a. Prüfungsmaßstab 

aa. Artikel 33 Absatz 5 GG 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2015 mit zwei Entscheidungen zur 
R-Besoldung und zur A-Besoldung (Urteil vom 5. Mai 2015 sowie Beschluss vom 
17. November 2015) einen konkretisierten Orientierungsrahmen für eine grundsätzlich 
verfassungsgemäße Ausgestaltung der Alimentationsstruktur und des Alimentationsni-
veaus geschaffen. Ausgehend von einem weiten Entscheidungsspielraum des Gesetzge-
bers bei der praktischen Umsetzung der aus Artikel 33 Absatz 5 GG resultierenden Pflicht 
zur amtsangemessenen Alimentation der Beamten und Richter beschränkt das Gericht 
seine verfassungsgerichtliche Kontrolle der einfachgesetzlichen Regelung auf den Maß-
stab evidenter Sachwidrigkeit. Ob die Bezüge evident unzureichend sind, prüft es anhand 
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einer Gesamtschau verschiedener Kriterien und unter Berücksichtigung der konkret in 
Betracht kommenden Vergleichsgruppen. 

Für diese Gesamtschau hat das Bundesverfassungsgericht ein konkretes dreistufiges 
Schema zur Prüfung der Besoldungshöhe im Hinblick auf die Einhaltung des Alimentati-
onsprinzips entwickelt, anhand dessen die Entwicklung der Besoldung (c.) mit der Ent-
wicklung statistisch nachvollziehbarer volkswirtschaftlicher Parameter verglichen wird. So 
sind in der ersten Prüfungsstufe fünf Parameter mit indizieller Bedeutung heranzuziehen. 
Es handelt sich um die Entwicklung der Tarifentlohnung im öffentlichen Dienst (d.), des 
Nominallohnindex (e.), des Verbraucherpreisindex (f.), einen systeminternen Besoldungs-
vergleich (g.) und einen Quervergleich mit der Besoldung des Bundes und der anderen 
Länder (h.).  

Bei den ersten drei Parametern wird die jeweilige relative Entwicklung mit der Besol-
dungsentwicklung in einem bestimmten Betrachtungszeitraum verglichen. Eine deutliche 
Differenz zur Besoldungsentwicklung ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichtes ge-
geben, wenn die Differenz zwischen dieser und dem jeweiligen Vergleichsindex mindes-
tens 5 % beträgt. Die vom Bundesverfassungsgericht hierzu entwickelte Formel lautet: 
([100 + Vergleichsindex] – [100 + Besoldungsindex]) / (100 + Besoldungsindex) x 100 
= Differenz (BVerfG, Beschluss vom 17. November 2015, Rn. 127). (Anmerkung: Zur Dar-
stellung sind die Entwicklungen der Indizes auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet, 
so dass Rundungsdifferenzen auftreten können.) Der Betrachtungszeitraum beträgt je-
weils 15 Jahre sowie als Korrekturzeitraum ein um 5 Jahre zurück in die Vergangenheit 
verschobener 15-jähriger Betrachtungszeitraum (Staffelprüfung - vgl. i.).  

Beim vierten Parameter, dem systeminternen Besoldungsvergleich, hat das Bundesver-
fassungsgericht festgelegt, dass es diesen Parameter bei einer Abschmelzung der Ab-
stände zwischen zwei vergleichbaren Besoldungsgruppen um mindestens 10 % in den 
zurückliegenden 5 Jahren als erfüllt ansieht. Darüber hinaus hat es in dem Beschluss vom 
17. November 2015 ausgeführt, dass ein notwendiger Mindestabstand zur Grundsiche-
rung bzw. zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum gewahrt sein muss, der unter-
schritten wäre, wenn die Besoldung um weniger als 15 % über dem sozialhilferechtlichen 
Bedarf läge. 

Bei dem fünften Parameter, dem Quervergleich der Bezüge der jeweiligen Besoldungs-
gruppe im Bund und in den anderen Ländern, ist die Gehaltsdifferenz erheblich, wenn das 
jährliche Bruttoeinkommen einschließlich Sonderzahlungen 10 % unter dem Durchschnitt 
der übrigen Länder und dem Bund im gleichen Zeitraum liegt.  

Nach den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes besteht die Vermutung einer 
evident verfassungswidrigen Besoldung, wenn drei dieser fünf Parameter erfüllt sind. Die-
se Vermutung kann in der zweiten Prüfungsstufe durch die Berücksichtigung weiterer ali-
mentationsrelevanter Kriterien im Rahmen einer Gesamtabwägung widerlegt oder weiter 
erhärtet werden. Ergibt diese, dass die als unzureichend angegriffene Alimentation grund-
sätzlich als verfassungswidrige Unteralimentation einzustufen ist, bedarf es in der dritten 
Prüfungsstufe der Prüfung, ob dies im Ausnahmefall verfassungsrechtlich gerechtfertigt 
sein kann. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu ausgeführt, dass der Grundsatz der 
amtsangemessenen Alimentation Teil der mit den hergebrachten Grundsätzen verbunde-
nen institutionellen Garantie des Artikels 33 Absatz 5 GG sei. Soweit er mit anderen ver-
fassungsrechtlichen Wertentscheidungen oder Instituten kollidiere, sei er entsprechend 
dem Grundsatz der praktischen Konkordanz im Wege der Abwägung zu einem schonen-
den Ausgleich zu bringen. Verfassungsrang habe namentlich das Verbot der Neuver-
schuldung in Artikel 109 Absatz 3 Satz 1 GG. 
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bb. Artikel 33 Absatz 5 GG in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 GG 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss zur Ostbesol-
dung/Besoldungsangleichung vom 23. Mai 2017 aus dem Abstandsgebot als eigenständi-
gen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums in Verbindung mit dem Gleich-
heitssatz aus Artikel 3 GG weitere Grundsätze für die amtsangemessene Alimentation 
aufgestellt:  

Aus dem Leistungsgrundsatz in Artikel 33 Absatz 2 GG und dem Alimentationsprinzip in 
Artikel 33 Absatz 5 GG folge ein Abstandsgebot, das dem Gesetzgeber ungeachtet sei-
nes weiten Gestaltungsspielraums untersagt, den Abstand zwischen verschiedenen Be-
soldungsgruppen dauerhaft einzuebnen. Jedem Amt ist eine Wertigkeit immanent, die 
sich in der Besoldungshöhe widerspiegeln muss. Die Wertigkeit wird insbesondere durch 
die Verantwortung des Amtes und die Inanspruchnahme des Amtsinhabers bestimmt. Die 
amtsangemessene Besoldung ist damit eine notwendigerweise abgestufte Besoldung 
(BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2017, Rn. 75). Dabei gebiete das Abstandsgebot nicht 
allein, dass die unterschiedliche Wertigkeit der Ämter im Hinblick auf die Endstufen zum 
Ausdruck kommt, sondern sei es erforderlich, dass zur Wahrung der Stringenz des ge-
samten Besoldungssystems die unterschiedliche Wertigkeit der Ämter auch in sämtlichen 
einander entsprechenden (Erfahrungs-)Stufen abgebildet werde (BVerfG, Beschluss vom 
23. Mai 2017, Rn. 76). Bestehende Abstände zwischen den Besoldungsgruppen seien 
Ausdruck der den Ämtern durch den Gesetzgeber zugeschriebenen Wertigkeiten, so dass 
diese nicht infolge von Einzelmaßnahmen – etwa die zeitversetzte und/oder gestufte In-
kraftsetzung von Besoldungserhöhungen für Angehörige bestimmter Besoldungsgruppen 
– nach und nach eingeebnet werden dürfen (BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2017, Rn. 
78). 

Bei der Regelung der Bezüge ist der Gesetzgeber zudem an den Gleichheitssatz gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 GG gebunden. Laut Bundesverfassungsgericht ist dem Gesetzgeber 
ein gleichheitswidriger Begünstigungsausschluss verboten, bei dem eine Begünstigung 
einem Personenkreis gewährt, einem anderen Personenkreis aber vorenthalten werde 
(BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2017, Rn. 81). Innerhalb des jeweils „amtsangemesse-
nen“ Unterhalts sei keine Differenzierung in verschiedene Bedarfe angelegt, weshalb es 
beim Abstandsgebot nicht auf absolut, sondern auf relativ gleichbleibende Abstände in 
der Besoldung der unterschiedlich bewerteten Ämter ankommt; zum Aufwiegen des Kauf-
kraftverlustes und damit zur Sicherung des jeweils „amtsangemessenen“ Unterhalts sei 
daher eine Besoldungserhöhung in ebenfalls relativ gleichem Maße nötig (BVerfG, Be-
schluss vom 23. Mai 2017, Rn. 96). Wenn der Besoldungsgesetzgeber für niedrigere Be-
soldungsgruppen eine Anpassung in bestimmter Höhe als für eine amtsangemessene 
Alimentation für erforderlich erachte, muss er sich hieran – zumindest im Grundsatz – für 
alle Beamten festhalten lassen, sofern er mit der Differenzierung keine Umgestaltung des 
Besoldungssystems oder eine Neubewertung von Statusämtern vornehme (BVerfG, Be-
schluss vom 23. Mai 2017, Rn. 98). 

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes sind Entwicklungen im Tarifbereich als 
einer von mehreren maßgeblichen Parametern für die Frage maßgeblich, ob eine Ab-
kopplung des Besoldungsniveaus von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zu 
besorgen ist. Tarifverträge können jedoch dann nicht als Richtschnur für Besoldungsan-
passungen dienen, wenn sie ihrem Inhalt nach mit Strukturprinzipien des Besoldungs-
rechts kollidieren, wie bei der Notwendigkeit eines angemessenen Abstands zwischen 
den Besoldungsgruppen (BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2017, Rn. 110). 

b. Systemgerechte Übertragung der Tarifeinigung 

Für die auf Grund des Alimentationsprinzips in Artikel 33 Absatz 5 GG in Verbindung mit 
dem Leistungsgrundsatz in Artikel 33 Absatz 2 GG bei der amtsangemessenen Alimentie-
rung zu gewährende Teilhabe der Beamten, Richter und Versorgungsempfänger an der 



38 

Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse ist die Betrach-
tung des Gesamtvolumens der Tarifeinigung die Grundlage bei dieser Einigung für die 
systemgerechte Übertragung. 

Die Tarifeinigung vom 2. März 2019 beinhaltet ein tabellenwirksames Gesamtvolumen im 
Jahr 2019 von 3,2 %, im Jahr 2020 von weiteren 3,2 % und im Jahr 2021 von weiteren 
1,4 % (vgl. Darstellung unter I.). Zudem enthält die Tarifeinigung weitere strukturell wir-
kende Elemente, insbesondere im Bereich der Eingruppierung. 

In dem tabellenwirksamen Gesamtvolumen sind neben den ausschließlich linear wirken-
den Steigerungen (2019: 3,01 %, 2020: 3,12 %, 2021: 1,29 %) auch auf die Struktur der 
Entgelttabelle einwirkende lineare Elemente enthalten, wie die besonderen Erhöhungen 
der ersten Stufe in den Entgeltgruppen 2 bis 15 (2019: 4,5 %, 2020: 4,3 %, 2021: 1,8 %) 
und die Festlegung von Mindestbeträgen für die Tarifsteigerung in den Stufen 2 bis 6 
(2019: 100 Euro, 2020: 90 Euro, 2021: 50 Euro). 

Unter Beachtung der unter Buchst. a Doppelbuchst. bb dargestellten Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes können die auf die Struktur der Entgelttabelle einwirkenden 
linearen Elemente nicht in gleicher Form auf die Besoldungstabellen übertragen werden. 
Die Übertragung der besonderen Erhöhungen der ersten Stufe in den Entgeltgruppen 2 
bis 15 auf die Anfangsstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe würde sukzessive zu einer 
Einebnung des Stufenabstandes zwischen der Anfangsstufe und der folgenden Stufe füh-
ren, teilweise würde auch die Anfangsstufe die folgende Stufe betragsmäßig überholen. 
Die Übernahme der Mindestbeträge in die Besoldungstabellen würde die relativen Ab-
stände zwischen den einzelnen Besoldungsgruppen und Stufen verkleinern und damit in 
die vom Gesetzgeber vorgegebene Wertigkeit der Ämter eingreifen, ohne das damit eine 
Umgestaltung des Besoldungssystems oder eine Neubewertung von Statusämtern ver-
bunden wäre. Dies wäre weder mit dem aus dem Leistungsgrundsatz und dem Alimenta-
tionsprinzip folgenden Abstandsgebot noch mit dem Gleichheitssatz vereinbar, da für eine 
Besserstellung von Besoldungsempfängern in der Anfangsstufe oder von weiteren Besol-
dungsempfängern über den Mindestbetrag keine sachlichen Gründe vorliegen. Nach Auf-
fassung des Bundesverfassungsgerichtes käme als sachliche Rechtfertigung für einen 
Veränderung der Wertigkeit der Ämter eine Umgestaltung des Besoldungssystems oder 
eine Neubewertung von Statusämtern in Betracht, welche aber nicht Gegenstand des 
vorliegenden Gesetzes ist. 

Zur Vermeidung einer Abkoppelung der Besoldungsentwicklung von der Tarifentwicklung 
und zur Wahrung des Abstandsgebotes ist damit das tabellenwirksame Gesamtvolumen 
der Tarifeinigung durch eine für alle Besoldungsgruppen einheitliche lineare Erhöhung auf 
die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger zu übertragen. 

Mit der Übertragung des tabellenwirksamen Gesamtvolumens bleiben die relativen Ab-
stände zwischen den Besoldungsgruppen und der einander entsprechenden  
(Erfahrungs-)Stufen unverändert; eine verfassungsrechtlich verbotene unterschiedliche 
Behandlung von Besoldungsgruppen wird vermieden. Damit wird die gebotene wirtschaft-
liche Teilhabe für alle Beamten, Richter und Versorgungsempfänger gewährleistet. 

Die Tarifeinigung enthält darüber hinaus weitere strukturell wirkende Elemente, wie u. a. 

 die Erhöhung der Angleichungszulage für die Lehrkräfte um 75 Euro, 

 die Verbesserungen für Beschäftigte in der Pflege und im Sozial- und Erziehungsdienst 
(Eingruppierung und neue Entgelttabelle) sowie Verbesserungen für Beschäftigte in 
der Informationstechnik und für Beschäftigte mit körperlich/handwerklich geprägten Tä-
tigkeiten (Eingruppierung), 

 die Aufspaltung der Entgeltgruppe 9 in Entgeltgruppe 9a und in Entgeltgruppe 9b, 



39 

 die Erhöhung des Garantiebetrages bei Höhergruppierung. 

Diese überwiegend eingruppierungsrechtlichen Elemente der Tarifeinigung betreffen nur 
bestimmte Beschäftigtenkreise. Anders als bei der Betrachtung des tabellenwirksamen 
Gesamtvolumens mit Auswirkung auf sämtliche Tarifbeschäftigten geht von der Umset-
zung dieser strukturellen Elemente keine zusätzliche breite Anhebung des Bezahlungsni-
veaus im Tarifbereich aus. Eine Übertragung auf den Besoldungsbereich ist damit nicht 
geboten. 

c. Feststellung der Besoldungsentwicklung 

Maßgeblich ist zunächst die Besoldungsentwicklung in dem jeweiligen 15-jährigen Be-
trachtungszeitraum; hier sind nach dem Bundesverfassungsgericht insbesondere die line-
aren Anpassungen sowie wiederkehrende Sonderzahlungen relevant. Das Gericht hat die 
Streichung der Sonderzahlung einmalig als Gesamtbetrag in Höhe von 86,31 % der De-
zemberbezüge wie sie zuletzt bundeseinheitlich im Jahr 2002 gezahlt worden sind im Jahr 
2011 zum Abzug gebracht; dieser Ansatz wird beibehalten. 

Für den 15-jährigen Betrachtungszeitraum sind Einmalzahlungen, Urlaubsgeld, Sockel- 
und Mindestbeträge wie bei der Berechnung des Bundesverfassungsgerichtes rechne-
risch vernachlässigt worden, soweit diese in gleicherweise beiden Statusgruppen gezahlt 
worden sind. Der Vollständigkeit halber werden diese Besoldungselemente bei der Dar-
stellung der Besoldungsentwicklung in den einzelnen Jahren mit aufgeführt. Auch der 
unterjährige Zeitpunkt einer Besoldungsanpassung ist grundsätzlich nicht berücksichtigt 
worden, da er für die Entwicklung der Besoldung über den 15-jährigen Betrachtungszeit-
raum nicht relevant ist. Mit Blick auf die unter Buchst. a Doppelbuchst. bb dargestellte 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum Abstandsgebot und zum Gleich-
heitssatz wird bei der Darstellung der Besoldungsentwicklung auf die getroffenen Maß-
nahmen bezogen auf das übertragene Volumen der Tarifeinigung abgestellt (siehe Aus-
führungen unter Buchst. b.), da eine Abweichung aufgrund der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben nicht möglich ist. Die Betrachtung der Endstufen wird fortgeführt. 

Diese so errechnete Besoldungsentwicklung ist der Bezugspunkt für die Feststellung der 
Differenz zu den ersten drei vom Bundesverfassungsgericht für die erste Prüfungsstufe 
festgelegten Parametern. 

d. Feststellung der Tarifentwicklung 

Für den ersten Parameter - die Tarifentwicklung - sind in dem jeweiligen 15-jährigen Be-
trachtungszeitraum entsprechend den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichtes die 
linearen Tarifsteigerungen des BAT/BAT-O bis zum Jahr 2005 und des TV-Länder ab 
dem Jahr 2006 zugrunde gelegt worden. Einmalzahlungen, Urlaubsgeld, Sockel- und 
Mindestbeträge sind wie bei der Berechnung des Bundesverfassungsgerichtes rechne-
risch vernachlässigt worden, soweit diese in gleicherweise beiden Statusgruppen gezahlt 
worden sind. Mit Blick auf die unter Buchst. a Doppelbuchst. bb dargestellte Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichtes zum Abstandsgebot und zum Gleichheitssatz 
wird bei der Darstellung der Tarifentwicklung auf das übertragbare Volumen der Tarifeini-
gung abgestellt (siehe Ausführungen unter Buchst. b.). 

e. Feststellung des Nominallohnindex 

Als zweiten Parameter hat das Bundesverfassungsgericht den Nominallohnindex als ei-
nen allgemein anerkannten Indikator für die Einkommens- und Wohlstandsentwicklung 
der abhängig Beschäftigten gewählt, da er die Veränderung des durchschnittlichen Brut-
tomonatsverdienstes inklusive Sonderzahlungen der vollzeit-, teilzeit- und geringfügig 
beschäftigten Arbeitnehmer misst. Wie das Bundesverfassungsgericht ausgeführt hat, 
sind die möglichen Verzerrungen infolge der Steuerprogression oder der Belastung mit 
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Sozialabgaben hier nicht zu berücksichtigen, da sie bei dieser relationalen Betrachtung 
nicht signifikant ins Gewicht fallen. Im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgesetz-
gebers zur Föderalisierung des Besoldungsrechtes im Grundgesetz sind nach Auffassung 
des Bundesverfassungsgerichtes jeweils die regionalspezifischen Daten für das jeweilige 
Land zugrunde zu legen. Die Daten für den Freistaat Sachsen sind vom Statistischen 
Bundesamt zur Verfügung gestellt worden. 

Da die statistischen Werte für die Jahre 2019, 2020 und 2021 nicht vorliegen, sind in die 
Berechnungen die prognostizierten Werte aus der Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2018 
für die Jahre 2019 und 2020 eingeflossen. Für das Jahr 2021 wurde eine eigene Annah-
me von 3,1 % (basierend auf den Werten der zuvor liegenden Jahre) getroffen. 

f. Feststellung des Verbraucherpreisindex 

Dritter Parameter ist der Verbraucherpreisindex, der die durchschnittliche Preisentwick-
lung aller Waren und Dienstleistungen (Mieten, Nahrungsmittel, Bekleidung, Kraftfahrzeu-
ge, Friseur, Reinigung, Reparaturen, Energiekosten, Reisen etc.) misst, die von privaten 
Haushalten für Konsumzwecke in Anspruch genommen werden. Auch hier sind jeweils 
die regionalspezifischen Daten für das jeweilige Land zugrunde zu legen. Die Daten für 
den Freistaat Sachsen sind vom Statistischen Landesamt Sachsen zur Verfügung gestellt 
worden. 

Da die statistischen Werte für die Jahre 2019, 2020 und 2021 nicht vorliegen, sind in die 
Berechnungen die prognostizierten Werte aus der Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2018 
für die Jahre 2019 und 2020 eingeflossen. Für das Jahr 2021 wurde eine eigene Annah-
me von 2,0 % (basierend auf den Werten der zuvor liegenden Jahre) getroffen. 

g. Feststellung des systeminternen Besoldungsvergleiches 

Der vierte Parameter ergibt sich aus einem systeminternen Besoldungsvergleich. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in den beiden Entscheidungen für die Prüfung des 
systeminternen Besoldungsvergleiches jeweils nur einige Besoldungsgruppen ausge-
wählt. Exemplarisch werden daher die Daten für diese Besoldungsgruppen A 5, A 9 
(Laufbahngruppe 2.1), A 13 (Laufbahngruppe 2.2), R 1 und R 3 dargestellt. Berechnungs-
grundlage stellt die jährliche Bruttobesoldung dar, die sich aus dem Endgrundge-
halt/Festgehalt, der allgemeinen Stellenzulage, der Strukturzulage und Einmalzahlungen 
ergibt; die Kürzung der Besoldung nach § 3a des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020) in der am 
31. Oktober 2007 geltenden Fassung, oder § 8 SächsBesG wurde berücksichtigt. Auch 
die auf das jeweilige Kalenderjahr entfallende (einmalige) Nachzahlung auf Grund des 
Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfas-
sungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung vom 20. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 514) wur-
de einbezogen. 

Weiter führt das Bundesverfassungsgericht im Beschluss vom 17. November 2015 aus, 
dass bei der Wahrung des ausreichenden Abstandes der höheren zu den unteren Besol-
dungsgruppen der qualitative Unterschied zwischen Grundsicherung und Besoldung zu 
berücksichtigen sei. Die Nettoalimentation in den unteren Besoldungsgruppen müsse ei-
nen Mindestabstand zum Grundsicherungsniveau für Arbeitsuchende aufweisen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat hierbei ein Niveau von 15 % über dem Existenzminimum 
wie bei der Entscheidung zu Beamten mit mehr als zwei Kindern als Prüfansatz erwogen 
(BVerfG, Beschluss vom 24. November 1998, BVerfGE 99, 300, 321 f. und BVerfG, Be-
schluss vom 12. Februar 2003, BVerfGE 107, 218, 242 f.). Es geht dabei davon aus, dass 
die Dienstbezüge generell ausreichen müssen, um als Alleinverdiener den angemesse-
nen Lebensunterhalt einer vierköpfigen Familie durchgängig aufzubringen (BVerfG, Be-
schluss vom 17. November 2015, Rn. 94). 
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h. Feststellung des Quervergleiches 

Der fünfte Parameter ist ein Quervergleich mit der jährlichen Bruttobesoldung des Bundes 
und der anderen Länder. Die Daten hierzu sind bei den anderen Ländern und dem Bund 
einheitlich erhoben worden. In diesen jahresbezogenen Vergleich sind das Endgrundge-
halt, die Strukturzulage, Sonder- und Einmalzahlungen eingeflossen sowie die tatsächli-
chen Anpassungszeitpunkte in den einzelnen Ländern und beim Bund. Die Kürzung der 
Besoldung nach § 8 SächsBesG wurde berücksichtigt. Für den Quervergleich werden 
exemplarisch die Besoldungsgruppen A 5, A 9 (Laufbahngruppe 2.1), A 13 (Laufbahn-
gruppe 2.2) und R 1 dargestellt. 

i. Staffelprüfung 

Für die ersten drei Parameter ist die Staffelprüfung durchgeführt worden. Die Staffelprü-
fungen sind aus Sicht des Bundesverfassungsgerichtes erforderlich, um statistische Aus-
reißer zu vermeiden. 

j. Zweite und dritte Prüfungsstufe 

In der zweiten Prüfungsstufe ist nach dem Prüfungsschema des Bundesverfassungsge-
richtes im Rahmen einer Gesamtabwägung zu prüfen, ob die Vermutung einer verfas-
sungswidrigen Unteralimentation widerlegt oder erhärtet wird. Das Gericht hat in seinen 
beiden Entscheidungen hier zum einen auf die konkreten zur Prüfung anstehenden Be-
soldungsgruppen bezogene Aspekte ausgeführt sowie zum anderen die Bereiche Beihilfe 
und Versorgung miteinbezogen. 

In der dritten Prüfungsstufe ist zu prüfen, ob eine verfassungswidrig zu niedrige Alimenta-
tion ausnahmsweise im Hinblick auf verfassungsrechtlich kollidierende Wertentscheidun-
gen oder Institute gerechtfertigt sein kann. 

k. Berechnungen für das Jahr 2019 

Für das Prüfungsjahr 2019 ist der Zeitraum von 2005 bis 2019 zugrunde zu legen; in die-
sem sind alle Besoldungsordnungen und in diesen alle Besoldungsgruppen hinsichtlich 
der Höhe der linearen Anpassungen grundsätzlich gleichbehandelt worden, so dass die 
Entwicklung der Grundgehaltssätze zuzüglich Sonderzahlungen einheitlich dargestellt 
werden kann und keine Differenzierungen erforderlich sind. Für die Sonderzahlung gilt 
das unter Buchst. c. Ausgeführte. 

Zum 1. Mai bzw. zum 1. September 2008 wurden die Grundgehaltssätze um 2,9 % erhöht 
(vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des 
Fünften Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes vom 
17. Januar 2008 [SächsGVBl. S. 3]). Zum 1. März 2009 wurden die Grundgehaltssätze 
um 40 Euro erhöht und die so erhöhten Grundgehaltssätze um 3 % angehoben (vgl. § 20 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 Buchst. a SächsBesG in der Fassung des Sechsten 
Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes vom 19. Juni 2009 
[SächsGVBl. S. 327]). Zum 1. März 2010 wurden die Grundgehaltssätze um 1,2 % erhöht 
(vgl. § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SächsBesG in der Fassung des Sechsten Geset-
zes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. April 2011 wurden die 
Grundgehaltssätze um 1,5 % erhöht (vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SächsBesG in 
der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgeset-
zes vom 16. Juni 2011 [SächsGVBl. S. 170]). Außerdem erhielten Beamte und Richter, 
die mindestens für einen Tag des Monats April 2011 Anspruch auf Besoldung aus einem 
Beamten- oder Richterverhältnis bei einem Dienstherrn im Freistaat Sachsen hatten, mit 
den Bezügen für den Monat Juni 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 360 Euro gemäß 
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§ 18 Absatz 1 Satz 1 SächsBesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung 
des Sächsischen Besoldungsgesetzes, welche bei der Besoldungsentwicklung unberück-
sichtigt bleibt (vgl. Buchst. c.). Zum 1. Januar 2012 wurden die Grundgehaltssätze um 
1,9 % erhöht sowie anschließend um einen Sockelbetrag von 17 Euro (vgl. § 20a Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchst. a und Nummer 2 SächsBesG in der Fassung des Sie-
benten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. März 
bzw. zum 1. September 2013 wurden die Grundgehaltssätze um 2,65 % angehoben (vgl. 
§ 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des Arti-
kels 27 Nummer 5 des Gesetzes zur Neuordnung des Dienst-, Besoldungs- und Versor-
gungsrechts im Freistaat Sachsen [SächsDNeuG] vom 18. Dezember 2013 [SächsGVBl. 
S. 970]). Die Grundgehaltssätze wurden zum 1. April 2014 um 2,95 % erhöht (Anlage 5 
des SächsBesG in der Fassung des Artikels 2 SächsDNeuG). Zum 1. März 2015 wurden 
die Grundgehaltssätze um 2,1 % und zum 1. März 2016 um 2,3 %, mindestens um 
75 Euro, angehoben (Artikel 1 und 2 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der 
Versorgungsbezüge 2015/2016 vom 26. Juni 2015 [SächsGVBl. S. 390]). Zum 
1. Juli 2016 wurden die Grundgehaltssätze um 2,61 % erhöht (Artikel 1 Nummer 2 des 
Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfas-
sungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung). Zum 1. Januar 2017 wurden die Grundgeh-
altssätze um 2,0 % erhöht (Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes zur Anpassung der Besol-
dung und der Versorgungsbezüge 2017/2018 vom 4. Juli 2017 [SächsGVBl. S. 348]). Zu-
dem erhielten Beamte der Besoldungsgruppen A 4 bis A 8, Besoldungsgruppe A 9 in den 
Stufen 2 bis 8 und Besoldungsgruppe A 10 in den Stufen 2 bis 5 mit den Bezügen für den 
Monat Dezember 2017 eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro, wenn sie am 
1. Dezember 2017 in einem Beamtenverhältnis standen (Artikel 1 Nummer 3 des Geset-
zes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2017/2018), welche bei 
der Besoldungsentwicklung unberücksichtigt bleibt (vgl. Buchst. c.). Zum 1. Januar 2018 
wurden die Grundgehaltssätze um 2,35 % erhöht und die so erhöhten Grundgehaltssätze 
der Endstufen und festen Gehälter um weitere 1,12 % angehoben (Artikel 2 Nummer 2 
des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2017/2018). 
Darüber hinaus wurde zum 1. Oktober 2018 ein Zuschlag zur Ergänzung des Grundge-
halts für Beamte der Besoldungsgruppen A 9 bis A 16, W 2 und W 3 sowie der Besol-
dungsordnung C und für Richter sowie Staatsanwälte der Besoldungsgruppen R 1 und 
R 2 nach fünfjähriger Laufzeit in der Endstufe sowie für Beamte der Besoldungsordnung B 
und für Richter sowie Staatsanwälte der Besoldungsgruppen R 3 bis R 8 nach zehnjähri-
ger Laufzeit in Höhe von 1,03 % eingeführt (Artikel 2 Nummer 5 des Gesetzes zur Anpas-
sung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2017/2018). Die Anpassung im 
Jahr 2018 lag insgesamt bei 2,87 %. 

Zum 1. Januar 2019 soll eine lineare Anpassung um 3,2 % erfolgen. Die Besoldung steigt 
demnach in dem Zeitraum von 2005 bis 2019 (Basisjahr 2004) um 26,93 %. 

In der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 steigt die Besoldung im Betrachtungszeitraum 
um 27,70 % und in der Endstufe der Besoldungsgruppe A 13 im gleichen Zeitraum um 
29,01 %. 

Die Tabellenentgelte für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder wurden 2005 
bis 2007 um 0 %, 2008 um 2,9 %, 2009 um 3 %, 2010 um 1,2 %, 2011 um 1,5 %, 2012 
um 1,9 %, 2013 um 2,65 %, 2014 um 2,95 %, 2015 um 2,1 % und 2016 um 2,3 % erhöht. 
Zum 1. Januar 2017 wurden die Tabellenentgelte um 2 % bzw. für Beschäftigte der Ent-
geltgruppen 1 bis 8, Entgeltgruppe 9 in den Stufen 1 bis 3 und Entgeltgruppen 10 bis 12 
jeweils in der Stufe 1 um 75 Euro angehoben. Die Anpassung im Jahr 2017 lag insgesamt 
bei 2,14 %. Zum 1. Januar 2018 wurden die Tabellenentgelte um 2,35 % angehoben. Des 
Weiteren erfolgte die Einführung der Stufe 6 ab Entgeltgruppe 9 in zwei Schritten mit je-
weils 1,5 % zum 1. Januar und 1. Oktober 2018 (insgesamt 3 %). Die Anpassung im Jahr 
2018 lag insgesamt bei 2,81 %. Zum 1. Januar 2019 wurden die Tabellenentgelte um ein 
Gesamtvolumen von 3,2 % erhöht (vgl. Darstellung unter I.). Die Entwicklung der Tarif-
verdienste ergibt daher einen Anstieg von 32,70 %.  
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In der Entgeltgruppe 4, Stufe 6 steigt das Tabellenentgelt im Betrachtungszeitraum um 
33,55 % und in der Entgeltgruppe 13, Stufe 6 im gleichen Zeitraum um 35,54 %. 

Der Nominallohnindex hat sich wie folgt entwickelt: 2005 um 0 %, 2006 um 1,1 %, 2007 
um 1,4 %, 2008 um 4,1 %, 2009 um 1,3 %, 2010 um 2,4 %, 2011 um 2,8 %, 2012 um 
2,6 %, 2013 um 2,2 %, 2014 um 1,4 %, 2015 um 4,3 %, 2016 um 3,3 %, 2017 um 2,9 %, 
2018 um 3,7 % und 2019 um 3,1 % (Prognose). Der Nominallohnindex steigt daher um 
43,42 %. 

Der Verbraucherpreisindex hat sich folgendermaßen entwickelt: 2005 um 1,5 %, 2006 um 
2,1 %, 2007 um 2,6 %, 2008 um 2,6 %, 2009 um 0,3 %, 2010 um 1,1 %, 2011 um 2 %, 
2012 um 2 %, 2013 um 1,6 %, 2014 um 0,9 %, 2015 um 0,3 %, 2016 um 0,6 %, 2017 um 
1,9 %, 2018 um 1,9 % und 2019 um 2,0 % (Prognose). Der Verbraucherpreisindex steigt 
daher um 26,09 %. 

Der systeminterne Besoldungsvergleich wird anhand der vom Bundesverfassungsgericht 
in seinen beiden Entscheidungen herangezogenen Besoldungsgruppen durchgeführt. Im 
zurückliegenden Zeitraum von 2014 bis 2019 ist der Abstand zwischen Besoldungsgruppe 
R 3 und Besoldungsgruppe R 1 sowie zwischen Besoldungsgruppe R 3 und Besoldungs-
gruppe A 13 nicht abgeschmolzen, zwischen Besoldungsgruppe R 3 und Besoldungs-
gruppe A 9 hat sich der Abstand um 0,04 % verringert und zwischen Besoldungsgruppe 
R 3 und Besoldungsgruppe A 5 hat sich der Abstand um 0,28 % vergrößert. Der Abstand 
im gleichen Zeitraum hat sich zwischen Besoldungsgruppe R 1 und Besoldungsgruppe 
A 13 nicht vermindert, zwischen Besoldungsgruppe R 1 und Besoldungsgruppe A 9 hat 
eine Abschmelzung um 0,06 % stattgefunden und zwischen Besoldungsgruppe R 1 und 
Besoldungsgruppe A 5 ist eine Vergrößerung um 0,37 % erfolgt. Der Abstand im Zeitraum 
von 2014 bis 2019 ist zwischen Besoldungsgruppe A 13 und Besoldungsgruppe A 9 um 
0,10 % abgeschmolzen und zwischen Besoldungsgruppe A 13 und Besoldungsgruppe 
A 5 hat sich der Abstand um 0,56 % vergrößert. Zwischen Besoldungsgruppe A 9 und 
Besoldungsgruppe A 5 ist im gleichen Zeitraum eine Vergrößerung des Abstandes um 
1,88 % eingetreten. 

Der vom Bundesverfassungsgericht festgelegte Grenzwert von mindestens 10 % ist deut-
lich nicht erfüllt.  

Der notwendige Abstand zum Grundsicherungsniveau bzw. sozialhilferechtlichen Exis-
tenzminimum ist eingehalten. Für die Berechnung des notwendigen Abstandes wird die 
unterste Besoldungsgruppe A 4 mit der Anfangsstufe, Amtszulage und Familienzuschlag 
(Werte zum Stand 1. Januar 2019) herangezogen (jährliche Bruttobesoldung). Diese Be-
soldungsgruppe stellt das Eingangsamt für die Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes 
dar. Die Kürzung der Besoldung nach § 8 SächsBesG wird berücksichtigt. Bei der Ermitt-
lung der jährlichen Nettobesoldung sind von der jährlichen Bruttobesoldung die hierauf 
entfallende Lohnsteuer und der Solidaritätszuschlag abzuziehen. Für diese Berechnung 
wurde der Lohnsteuerrechner des Bundesfinanzministeriums verwandt (www.bmf-
steuerrechner.de). Weiterhin sind die Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversiche-
rung (Erwachsene anhand des Basistarifs/Kinder pauschal) in Abzug zu bringen. Die ver-
fügbare jährliche Nettobesoldung ermittelt sich daher wie folgt: 

Beamter, verheiratet, zwei Kinder 7 und 10 Jahre (Alleinverdiener/vierköpfige Familie) 

Grundgehalt BesGr. A 4, Stufe 1 26.801,04 Euro 

Amtszulage, Fußnote 2 zur BesGr. A 4 916,68 Euro 

Familienzuschlag, Stufe 3 5.493,12 Euro 

Familienzuschlag, Kindererhöhungsbeträge 306,72 Euro 
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Abzüglich Kürzung der Besoldung - 167,64 Euro 

Jährliche Bruttobesoldung 33.349,92 Euro 

Abzüglich Lohnsteuer (Steuerklasse III, 2,0 Kinderfreibeträge) - 2.124,00 Euro 

Abzüglich Solidaritätszuschlag 0,00 Euro 

Jährliche Nettobesoldung 31.225,92 Euro 

Abzüglich Beiträge für private Kranken- und Pflegeversicherung - 5.904,00 Euro 

Verfügbare jährliche Nettobesoldung 25.321,92 Euro 

Dem gegenüberzustellen ist das Grundsicherungsniveau. Die Regelbedarfe ergeben sich 
aus der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2019 vom 19. Oktober 2018 
(BGBl. I S. 1766). Für die Kosten der Unterkunft sind die von der Stadt Dresden für die 
Jahre 2019 und 2020 angesetzten Beträge für eine Haushaltsgröße von vier Personen 
(Bruttokaltmiete für Dresden in Höhe von 603,63 Euro/Monat) eingeflossen. Für die Kos-
ten der Heizung wurde der Heizspiegel für Deutschland 2018 (www.heizspiegel.de) her-
angezogen und hieraus ein Durchschnittswert ermittelt. Das zustehende Kindergeld für 
zwei Kinder ist abzuziehen. Das verfügbare Jahresnettoeinkommen ermittelt sich daher 
wie folgt: 

Vierköpfige Familie, verheiratet, zwei Kinder 7 und 10 Jahre 

Regelbedarf (zwei Erwachsene) 9.168,00 Euro 

Regelbedarf (Kinder 7 und 10 Jahre) 7.248,00 Euro 

Kosten der Unterkunft 7.243,56 Euro 

Kosten der Heizung 1.476,88 Euro 

Jahressumme 25.136,44 Euro 

Anrechnung Kindergeld - 4.776,00 Euro 

Verfügbares Jahresnettoeinkommen 20.360,44 Euro 

Der Abstand der verfügbaren jährlichen Nettobesoldung zum verfügbaren Jahresnettoein-
kommen beträgt 24,4 %. 

Die Prüfung des fünften Parameters erfolgt anhand der Werte für das Jahr 2018. Der 
Quervergleich mit der jährlichen Bruttobesoldung des Bundes und der anderen Länder 
führt für die Besoldungsgruppe A 5 zu einer Abweichung von 1,20 % unter dem Durch-
schnitt (Durchschnitt 31.715,00 Euro und Freistaat Sachsen 31.333,68 Euro), für die Be-
soldungsgruppe A 9 zu einer Abweichung von 1,89 % über dem Durchschnitt (Durch-
schnitt 41.354,71 Euro und Freistaat Sachsen 42.137,76 Euro), für die Besoldungsgruppe 
A 13 zu einer Abweichung von 3,00 % über dem Durchschnitt (Durchschnitt 
62.210,82 Euro und Freistaat Sachsen 64.077,60 Euro) und für die Besoldungsgruppe 
R 1 zu einer Abweichung von 3,01 % über dem Durchschnitt (Durchschnitt 
78.367,19 Euro und Freistaat Sachsen 80.725,68 Euro). 

Für das Jahr 2019 kann der Quervergleich mit der jährlichen Bruttobesoldung des Bundes 
und der anderen Länder nicht durchgeführt werden, da die für die Berechnung erforderli-
chen Daten nicht abschließend vorliegen. Es kann jedoch aufgrund der eben dargestellten 
Werte davon ausgegangen werden, dass dieser Parameter nicht erfüllt sein wird. 

http://www.heizspiegel.de/
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Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung der unter Buchst. e. und f. dargestellten 
Prognosewerten die Entwicklung der Besoldung auf der Basis 100 im Jahr 2004 für den 
Zeitraum von 2005 bis 2019 entsprechend der Formel des Bundesverfassungsgerichtes 
um 4,55 % hinter dem Anstieg der Tarifverdienste und um 13,00 % hinter dem Anstieg 
des Nominallohnindex zurückgeblieben. Die Entwicklung des Verbraucherpreisindex blieb 
im benannten Zeitraum um 0,66 % hinter der Besoldungsentwicklung zurück.  

Für die Besoldungsgruppe A 4, Endstufe im Vergleich zur Entgeltgruppe 4, Stufe 6 ist die 
Entwicklung der Besoldung im gleichen Zeitraum um 4,58 % hinter dem Anstieg der Tarif-
verdienste und um 12,31 % hinter dem Anstieg des Nominallohnindex zurückgeblieben. 
Die Entwicklung des Verbraucherpreisindex blieb um 1,26 % hinter der Besoldungsent-
wicklung zurück. Für die Besoldungsgruppe A 13, Endstufe im Vergleich zur Entgeltgrup-
pe 13, Stufe 6 ist die Entwicklung der Besoldung im gleichen Zeitraum um 5,06 % hinter 
dem Anstieg der Tarifverdienste und um 11,17 % hinter dem Anstieg des Nominallohnin-
dex zurückgeblieben. Die Entwicklung des Verbraucherpreisindex blieb um 2,27 % hinter 
der Besoldungsentwicklung zurück. 

Für das Jahr 2019 ist die Staffelprüfung durchzuführen, wobei sich der Betrachtungszeit-
raum von 2000 bis 2014 (Basisjahr 1999) erstreckt. In diesem Zeitraum sind alle Besol-
dungsordnungen und in diesen alle Besoldungsgruppen hinsichtlich der Höhe der linearen 
Anpassungen grundsätzlich gleich behandelt worden, so dass die Entwicklung der 
Grundgehaltssätze zuzüglich Sonderzahlungen einheitlich dargestellt werden kann und 
keine Differenzierungen erforderlich sind. Für die Sonderzahlung gilt das unter Buchst. c. 
Ausgeführte. 

Die Grundgehaltssätze wurden durch Artikel 1 Absatz 1 Nummer 1 BBVAnpG 2000 vom 
19. April 2001 (BGBl. I S. 618) zum 1. Januar 2001 um 1,8 % und zum 1. Januar 2002 um 
2,2 % sowie durch Artikel 1 bis 3 BBVAnpG 2003/2004 vom 10. September 2003 
(BGBl. I S. 1798) zum 1. April bzw. zum 1. Juli 2003 um 2,4 %, zum 1. April 2004 um 1 % 
und zum 1. August 2004 um 1 % erhöht. 

Zum 1. Mai bzw. zum 1. September 2008 wurden die Grundgehaltssätze um 2,9 % erhöht 
(vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des 
Fünften Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 
1. März 2009 wurden die Grundgehaltssätze um 40 Euro erhöht und die so erhöhten 
Grundgehaltssätze um 3 % angehoben (vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 
Buchst. a SächsBesG in der Fassung des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Sächsi-
schen Besoldungsgesetzes). Zum 1. März 2010 wurden die Grundgehaltssätze um 1,2 % 
erhöht (vgl. § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SächsBesG in der Fassung des Sechsten 
Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. April 2011 wur-
den die Grundgehaltssätze um 1,5 % erhöht (vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Sächs-
BesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besol-
dungsgesetzes). Außerdem erhielten Beamte und Richter, die mindestens für einen Tag 
des Monats April 2011 Anspruch auf Besoldung aus einem Beamten- oder Richterverhält-
nis bei einem Dienstherrn im Freistaat Sachsen hatten, mit den Bezügen für den Monat 
Juni 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 360 Euro gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 Sächs-
BesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besol-
dungsgesetzes, welche bei der Besoldungsentwicklung unberücksichtigt bleibt (vgl. 
Buchst. c.). Zum 1. Januar 2012 wurden die Grundgehaltssätze um 1,9 % erhöht sowie 
anschließend um einen Sockelbetrag von 17 Euro (vgl. § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchst. a und Nummer 2 SächsBesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Ände-
rung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. März bzw. zum 1. September 2013 
wurden die Grundgehaltssätze um 2,65 % angehoben (vgl. § 18 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des Artikels 27 Nummer 5 SächsD-
NeuG). Die Grundgehaltssätze wurden zum 1. April 2014 um 2,95 % erhöht (Anlage 5 des 
SächsBesG in der Fassung des Artikels 2 SächsDNeuG). Die Besoldung stieg in dem 
Zeitraum von 2000 bis 2014 (Basisjahr 1999) um 18,86 %. 
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Die Tabellenentgelte für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurden 2000 um 2 %, 
2001 um 2,4 %, 2002 um 0 %, 2003 um 2,4 %, 2004 um 2 %, 2005 bis 2007 um 0 %, 
2008 um 2,9 %, 2009 um 3 %, 2010 um 1,2 %, 2011 um 1,5 %, 2012 um 1,9 %, 2013 um 
2,65 % und 2014 um 2,95 % erhöht. Die Entwicklung der Tarifverdienste ergab daher ei-
nen Anstieg von 27,90 %. 

Der Nominallohnindex hat sich wie folgt entwickelt: 2000 um 2 %, 2001 um 2,1 %, 2002 
um 1,4 %, 2003 um 1,6 %, 2004 um 0,7 %, 2005 um 0 %, 2006 um 1,1 %, 2007 um 
1,4 %, 2008 um 4,1 %, 2009 um 1,3 %, 2010 um 2,4 %, 2011 um 2,8 %, 2012 um 2,6 %, 
2013 um 2,2 % und 2014 um 1,4 %. Der Nominallohnindex stieg daher um 30,73 %. 

Der Verbraucherpreisindex hat sich folgendermaßen entwickelt: 2000 um 1,5 %, 2001 um 
1,7 %, 2002 um 0,9 %, 2003 um 0,7 %, 2004 um 1,6 %, 2005 um 1,5 %, 2006 um 2,1 %, 
2007 um 2,6 %, 2008 um 2,6 %, 2009 um 0,3 %, 2010 um 1,1 %, 2011 um 2 %, 2012 um 
2 %, 2013 um 1,6 % und 2014 um 0,9 %. Der Verbraucherpreisindex stieg daher um 
25,73 %. 

Zusammenfassend ist daher die Entwicklung der Besoldung ausgehend von der Basis 
100 im Jahr 1999 für den Zeitraum von 2000 bis 2014 entsprechend der Formel des Bun-
desverfassungsgerichtes um 7,60 % hinter dem Anstieg der Tarifverdienste, um 9,98 % 
hinter dem Anstieg des Nominallohnindex und um 5,78 % hinter dem Anstieg des Ver-
braucherpreisindex zurückgeblieben. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung ist 
unter Berücksichtigung der Kontrollrechnung eine Nachzahlung von 1,55 % für das 
Jahr 2014 erfolgt. 

Die Staffelprüfung (Zeitraum von 2000 bis 2014) für das Jahr 2019 führt damit zu keiner 
Abweichung, die im Rahmen der Gesamtschau zu berücksichtigen wäre.  

Aspekte, die im Rahmen der zweiten Prüfungsstufe relevant sind, sind nicht ersichtlich. Im 
Hinblick auf das bisherige Prüfungsergebnis für das Jahr 2019 ist eine Prüfung der dritten 
Prüfungsstufe nicht erforderlich. Insgesamt führt die für das Jahr 2019 vorgesehene An-
passung dazu, dass die Besoldung und Versorgung amtsangemessen bleibt. 

l. Berechnungen für das Jahr 2020 

Für das Prüfungsjahr 2020 ist der Zeitraum von 2006 bis 2020 zugrunde zu legen; in die-
sem sind alle Besoldungsordnungen und in diesen alle Besoldungsgruppen hinsichtlich 
der Höhe der linearen Anpassungen grundsätzlich gleichbehandelt worden, so dass die 
Entwicklung der Grundgehaltssätze zuzüglich Sonderzahlungen einheitlich dargestellt 
werden kann und keine Differenzierungen erforderlich sind. Für die Sonderzahlung gilt 
das unter Buchst. c. Ausgeführte. 

Zum 1. Mai bzw. zum 1. September 2008 wurden die Grundgehaltssätze um 2,9 % erhöht 
(vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des 
Fünften Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 
1. März 2009 wurden die Grundgehaltssätze um 40 Euro erhöht und die so erhöhten 
Grundgehaltssätze um 3 % angehoben (vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 
Buchst. a SächsBesG in der Fassung des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Sächsi-
schen Besoldungsgesetzes). Zum 1. März 2010 wurden die Grundgehaltssätze um 1,2 % 
erhöht (vgl. § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SächsBesG in der Fassung des Sechsten 
Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. April 2011 wur-
den die Grundgehaltssätze um 1,5 % erhöht (vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Sächs-
BesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besol-
dungsgesetzes). Außerdem erhielten Beamte und Richter, die mindestens für einen Tag 
des Monats April 2011 Anspruch auf Besoldung aus einem Beamten- oder Richterverhält-
nis bei einem Dienstherrn im Freistaat Sachsen hatten, mit den Bezügen für den Monat 
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Juni 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 360 Euro gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 Sächs-
BesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besol-
dungsgesetzes, welche bei der Besoldungsentwicklung unberücksichtigt bleibt (vgl. 
Buchst. c.). Zum 1. Januar 2012 wurden die Grundgehaltssätze um 1,9 % erhöht sowie 
anschließend um einen Sockelbetrag von 17 Euro (vgl. § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchst. a und Nummer 2 SächsBesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Ände-
rung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. März bzw. zum 1. September 2013 
wurden die Grundgehaltssätze um 2,65 % angehoben (vgl. § 18 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des Artikels 27 Nummer 5 SächsD-
NeuG). Die Grundgehaltssätze wurden zum 1. April 2014 um 2,95 % erhöht (Anlage 5 des 
SächsBesG in der Fassung des Artikels 2 SächsDNeuG). Zum 1. März 2015 wurden die 
Grundgehaltssätze um 2,1 % und zum 1. März 2016 um 2,3 %, mindestens um 75 Euro, 
angehoben (Artikel 1 und 2 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versor-
gungsbezüge 2015/2016). Zum 1. Juli 2016 wurden die Grundgehaltssätze um 2,61 % 
erhöht (Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung). Zum 
1. Januar 2017 wurden die Grundgehaltssätze um 2,0 % erhöht (Artikel 1 Nummer 2 des 
Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2017/2018). Zudem 
erhielten Beamte der Besoldungsgruppen A 4 bis A 8, Besoldungsgruppe A 9 in den Stu-
fen 2 bis 8 und Besoldungsgruppe A 10 in den Stufen 2 bis 5 mit den Bezügen für den 
Monat Dezember 2017 eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro, wenn sie am 
1. Dezember 2017 in einem Beamtenverhältnis standen (Artikel 1 Nummer 3 des Geset-
zes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2017/2018), welche bei 
der Besoldungsentwicklung unberücksichtigt bleibt (vgl. Buchst. c.). Zum 1. Januar 2018 
wurden die Grundgehaltssätze um 2,35 % erhöht und die so erhöhten Grundgehaltssätze 
der Endstufen und festen Gehälter um weitere 1,12 % angehoben (Artikel 2 Nummer 2 
des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2017/2018). 
Darüber hinaus wurde zum 1. Oktober 2018 ein Zuschlag zur Ergänzung des Grundge-
halts für Beamte der Besoldungsgruppen A 9 bis A 16, W 2 und W 3 sowie der Besol-
dungsordnung C und für Richter sowie Staatsanwälte der Besoldungsgruppen R 1 und 
R 2 nach fünfjähriger Laufzeit in der Endstufe sowie für Beamte der Besoldungsordnung B 
und für Richter sowie Staatsanwälte der Besoldungsgruppen R 3 bis R 8 nach zehnjähri-
ger Laufzeit in Höhe von 1,03 % eingeführt (Artikel 2 Nummer 5 des Gesetzes zur Anpas-
sung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2017/2018). Die Anpassung im 
Jahr 2018 lag insgesamt bei 2,87 %. 

Zum 1. Januar 2019 soll eine lineare Anpassung um 3,2 % und zum 1. Januar 2020 um 
3,2 % erfolgen. Die Besoldung steigt demnach in dem Zeitraum von 2006 bis 2020 (Basis-
jahr 2005) um 30,99 %. 

In der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 steigt die Besoldung im Betrachtungszeitraum 
um 31,79 % und in der Endstufe der Besoldungsgruppe A 13 im gleichen Zeitraum um 
33,14 %. 

Die Tabellenentgelte für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder wurden 2006 
und 2007 um 0 %, 2008 um 2,9 %, 2009 um 3 %, 2010 um 1,2 %, 2011 um 1,5 %, 2012 
um 1,9 %, 2013 um 2,65 %, 2014 um 2,95 %, 2015 um 2,1 % und 2016 um 2,3 % erhöht. 
Zum 1. Januar 2017 wurden die Tabellenentgelte um 2 % bzw. für Beschäftigte der Ent-
geltgruppen 1 bis 8, Entgeltgruppe 9 in den Stufen 1 bis 3 und Entgeltgruppen 10 bis 12 
jeweils in der Stufe 1 um 75 Euro angehoben. Die Anpassung im Jahr 2017 lag insgesamt 
bei 2,14 %. Zum 1. Januar 2018 wurden die Tabellenentgelte um 2,35 % angehoben. Des 
Weiteren erfolgte die Einführung der Stufe 6 ab Entgeltgruppe 9 in zwei Schritten mit je-
weils 1,5 % zum 1. Januar und 1. Oktober 2018 (insgesamt 3 %). Die Anpassung im Jahr 
2018 lag insgesamt bei 2,81 %. Zum 1. Januar 2019 wurden die Tabellenentgelte um ein 
Gesamtvolumen von 3,2 % und zum 1. Januar 2020 um ein Gesamtvolumen von 3,2 % 
erhöht (vgl. Darstellung unter I.). Die Entwicklung der Tarifverdienste ergibt daher einen 
Anstieg von 36,95 %.  
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In der Entgeltgruppe 4, Stufe 6 steigt das Tabellenentgelt im Betrachtungszeitraum um 
37,73 % und in der Entgeltgruppe 13, Stufe 6 im gleichen Zeitraum um 39,77 %. 

Der Nominallohnindex hat sich wie folgt entwickelt: 2006 um 1,1 %, 2007 um 1,4 %, 2008 
um 4,1 %, 2009 um 1,3 %, 2010 um 2,4 %, 2011 um 2,8 %, 2012 um 2,6 %, 2013 um 
2,2 %, 2014 um 1,4 %, 2015 um 4,3 %, 2016 um 3,3 %, 2017 um 2,9 %, 2018 um 3,7 %, 
2019 um 3,1 % (Prognose) und 2020 um 3,1 % (Prognose). Der Nominallohnindex steigt 
daher um 47,87 %. 

Der Verbraucherpreisindex hat sich folgendermaßen entwickelt: 2006 um 2,1 %, 2007 um 
2,6 %, 2008 um 2,6 %, 2009 um 0,3 %, 2010 um 1,1 %, 2011 um 2 %, 2012 um 2 %, 
2013 um 1,6 %, 2014 um 0,9 %, 2015 um 0,3 %, 2016 um 0,6 %, 2017 um 1,9 %, 2018 
um 1,9 %, 2019 um 2,0 % (Prognose) und 2020 um 1,9 % (Prognose). Der Verbraucher-
preisindex steigt daher um 26,58 %. 

Der systeminterne Besoldungsvergleich wird anhand der vom Bundesverfassungsgericht 
in seinen beiden Entscheidungen herangezogenen Besoldungsgruppen durchgeführt. Im 
zurückliegenden Zeitraum von 2015 bis 2020 ist der Abstand zwischen Besoldungsgruppe 
R 3 und Besoldungsgruppe R 1 sowie zwischen Besoldungsgruppe R 3 und Besoldungs-
gruppe A 13 nicht abgeschmolzen, zwischen Besoldungsgruppe R 3 und Besoldungs-
gruppe A 9 hat sich der Abstand um 0,04 % verringert und zwischen Besoldungsgruppe 
R 3 und Besoldungsgruppe A 5 hat sich der Abstand um 0,26 % vergrößert. Der Abstand 
im gleichen Zeitraum hat sich zwischen Besoldungsgruppe R 1 und Besoldungsgruppe 
A 13 nicht vermindert, zwischen Besoldungsgruppe R 1 und Besoldungsgruppe A 9 hat 
eine Abschmelzung um 0,06 % stattgefunden und zwischen Besoldungsgruppe R 1 und 
Besoldungsgruppe A 5 ist eine Vergrößerung um 0,35 % erfolgt. Der Abstand im Zeitraum 
von 2015 bis 2020 ist zwischen Besoldungsgruppe A 13 und Besoldungsgruppe A 9 um 
0,11 % abgeschmolzen und zwischen Besoldungsgruppe A 13 und Besoldungsgruppe 
A 5 hat sich der Abstand um 0,53 % vergrößert. Zwischen Besoldungsgruppe A 9 und 
Besoldungsgruppe A 5 ist im gleichen Zeitraum eine Vergrößerung des Abstandes um 
1,79 % eingetreten. 

Der vom Bundesverfassungsgericht festgelegte Grenzwert von mindestens 10 % ist deut-
lich nicht erfüllt. 

Die für die Ermittlung des notwendigen Abstandes zum Grundsicherungsniveau bzw. so-
zialhilferechtlichen Existenzminimum erforderlichen Daten für das Jahr 2020 liegen nicht 
vor. Da wie oben für das Jahr 2019 detailliert dargestellt, der notwendige Abstand einge-
halten ist, ist davon auszugehen, dass die vorgesehene Besoldungsanpassung im Jahr 
2020 ebenfalls dazu führt, dass der notwendige Abstand auch im Jahr 2020 eingehalten 
ist. 

Die Prüfung des fünften Parameters, dem Quervergleich mit der jährlichen Bruttobesol-
dung des Bundes und der anderen Länder, wird für das Jahr 2020 ebenfalls nicht erneut 
durchgeführt (vgl. Ausführungen für das Prüfungsjahr 2019 unter II. k.). Im Hinblick auf die 
zeitgleiche und systemgerechte Übertragung der Tarifeinigung vom 2. März 2019 ist hier 
ebenfalls anzunehmen, dass der Parameter nicht erfüllt sein wird. 

Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung der unter Buchst. e. und f. dargestellten 
Prognosewerten die Entwicklung der Besoldung auf der Basis 100 im Jahr 2005 für den 
Zeitraum von 2006 bis 2020 entsprechend der Formel des Bundesverfassungsgerichtes 
um 4,55 % hinter dem Anstieg der Tarifverdienste und um 12,89 % hinter dem Anstieg 
des Nominallohnindex zurückgeblieben. Die Entwicklung des Verbraucherpreisindex blieb 
im benannten Zeitraum um 3,36 % hinter der Besoldungsentwicklung zurück.  

Für die Besoldungsgruppe A 4, Endstufe im Vergleich zur Entgeltgruppe 4, Stufe 6 ist die 
Entwicklung der Besoldung im gleichen Zeitraum um 4,51 % hinter dem Anstieg der Tarif-
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verdienste und um 12,20 % hinter dem Anstieg des Nominallohnindex zurückgeblieben. 
Die Entwicklung des Verbraucherpreisindex blieb um 3,95 % hinter der Besoldungsent-
wicklung zurück. Für die Besoldungsgruppe A 13, Endstufe im Vergleich zur Entgeltgrup-
pe 13, Stufe 6 ist die Entwicklung der Besoldung im gleichen Zeitraum um 4,98 % hinter 
dem Anstieg der Tarifverdienste und um 11,06 % hinter dem Anstieg des Nominallohnin-
dex zurückgeblieben. Die Entwicklung des Verbraucherpreisindex blieb um 4,93 % hinter 
der Besoldungsentwicklung zurück. 

Für das Jahr 2020 ist die Staffelprüfung durchzuführen, wobei sich der Betrachtungszeit-
raum von 2001 bis 2015 (Basisjahr 2000) erstreckt. In diesem Zeitraum sind alle Besol-
dungsordnungen und in diesen alle Besoldungsgruppen hinsichtlich der Höhe der linearen 
Anpassungen grundsätzlich gleich behandelt worden, so dass die Entwicklung der 
Grundgehaltssätze zuzüglich Sonderzahlungen einheitlich dargestellt werden kann und 
keine Differenzierungen erforderlich sind. Für die Sonderzahlung gilt das unter Buchst. c. 
Ausgeführte. 

Die Grundgehaltssätze wurden durch Artikel 1 Absatz 1 Nummer 1 BBVAnpG 2000 zum 
1. Januar 2001 um 1,8 % und zum 1. Januar 2002 um 2,2 % sowie durch Artikel 1 bis 3 
BBVAnpG 2003/2004 zum 1. April bzw. zum 1. Juli 2003 um 2,4 %, zum 1. April 2004 um 
1 % und zum 1. August 2004 um 1 % erhöht. 

Zum 1. Mai bzw. zum 1. September 2008 wurden die Grundgehaltssätze um 2,9 % erhöht 
(vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des 
Fünften Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 
1. März 2009 wurden die Grundgehaltssätze um 40 Euro erhöht und die so erhöhten 
Grundgehaltssätze um 3 % angehoben (vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 
Buchst. a SächsBesG in der Fassung des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Sächsi-
schen Besoldungsgesetzes). Zum 1. März 2010 wurden die Grundgehaltssätze um 1,2 % 
erhöht (vgl. § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SächsBesG in der Fassung des Sechsten 
Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. April 2011 wur-
den die Grundgehaltssätze um 1,5 % erhöht (vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Sächs-
BesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besol-
dungsgesetzes). Außerdem erhielten Beamte und Richter, die mindestens für einen Tag 
des Monats April 2011 Anspruch auf Besoldung aus einem Beamten- oder Richterverhält-
nis bei einem Dienstherrn im Freistaat Sachsen hatten, mit den Bezügen für den Monat 
Juni 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 360 Euro gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 Sächs-
BesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besol-
dungsgesetzes, welche bei der Besoldungsentwicklung unberücksichtigt bleibt (vgl. 
Buchst. c.). Zum 1. Januar 2012 wurden die Grundgehaltssätze um 1,9 % erhöht sowie 
anschließend um einen Sockelbetrag von 17 Euro (vgl. § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchst. a und Nummer 2 SächsBesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Ände-
rung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. März bzw. zum 1. September 2013 
wurden die Grundgehaltssätze um 2,65 % angehoben (vgl. § 18 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des Artikels 27 Nummer 5 SächsD-
NeuG). Die Grundgehaltssätze wurden zum 1. April 2014 um 2,95 % erhöht (Anlage 5 des 
SächsBesG in der Fassung des Artikels 2 SächsDNeuG). Zum 1. März 2015 wurden die 
Grundgehaltssätze um 2,1 % angehoben (Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung der Be-
soldung und der Versorgungsbezüge 2015/2016). Die Besoldung stieg in dem Zeitraum 
von 2001 bis 2015 (Basisjahr 2000) um 21,36 %. 

Die Tabellenentgelte für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurden 2001 um 2,4 %, 
2002 um 0 %, 2003 um 2,4 %, 2004 um 2 %, 2005 bis 2007 um 0 %, 2008 um 2,9 %, 
2009 um 3 %, 2010 um 1,2 %, 2011 um 1,5 %, 2012 um 1,9 %, 2013 um 2,65 %, 2014 
um 2,95 % und 2015 um 2,1 % erhöht. Die Entwicklung der Tarifverdienste ergab daher 
einen Anstieg von 28,02 %. 
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Der Nominallohnindex hat sich wie folgt entwickelt: 2001 um 2,1 %, 2002 um 1,4 %, 2003 
um 1,6 %, 2004 um 0,7 %, 2005 um 0 %, 2006 um 1,1 %, 2007 um 1,4 %, 2008 um 
4,1 %, 2009 um 1,3 %, 2010 um 2,4 %, 2011 um 2,8 %, 2012 um 2,6 %, 2013 um 2,2 %, 
2014 um 1,4 % und 2015 um 4,3 %. Der Nominallohnindex stieg daher um 33,67 %. 

Der Verbraucherpreisindex hat sich folgendermaßen entwickelt: 2001 um 1,7 %, 2002 um 
0,9 %, 2003 um 0,7 %, 2004 um 1,6 %, 2005 um 1,5 %, 2006 um 2,1 %, 2007 um 2,6 %, 
2008 um 2,6 %, 2009 um 0,3 %, 2010 um 1,1 %, 2011 um 2 %, 2012 um 2 %, 2013 um 
1,6 %, 2014 um 0,9 % und 2015 um 0,3 %. Der Verbraucherpreisindex stieg daher um 
24,24 %. 

Zusammenfassend ist daher die Entwicklung der Besoldung ausgehend von der Basis 
100 im Jahr 2000 für den Zeitraum von 2001 bis 2015 entsprechend der Formel des Bun-
desverfassungsgerichtes um 5,49 % hinter dem Anstieg der Tarifverdienste, um 10,15 % 
hinter dem Anstieg des Nominallohnindex und um 2,38 % hinter dem Anstieg des Ver-
braucherpreisindex zurückgeblieben. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung ist 
unter Berücksichtigung der Staffelprüfung eine Nachzahlung von 1,28 % für das 
Jahr 2015 erfolgt. 

Die Staffelprüfung (Zeitraum von 2001 bis 2015) für das Jahr 2020 führt damit zu keiner 
Abweichung, die im Rahmen der Gesamtschau zu berücksichtigen wäre.  

Aspekte, die im Rahmen der zweiten Prüfungsstufe relevant sind, sind nicht ersichtlich. Im 
Hinblick auf das bisherige Prüfungsergebnis für das Jahr 2020 ist eine Prüfung der dritten 
Prüfungsstufe nicht erforderlich. Insgesamt führt die für das Jahr 2020 vorgesehene An-
passung dazu, dass die Besoldung und Versorgung amtsangemessen bleibt. 

m. Berechnungen für das Jahr 2021 

Für das Prüfungsjahr 2021 ist der Zeitraum von 2007 bis 2021 zugrunde zu legen; in die-
sem sind alle Besoldungsordnungen und in diesen alle Besoldungsgruppen hinsichtlich 
der Höhe der linearen Anpassungen grundsätzlich gleichbehandelt worden, so dass die 
Entwicklung der Grundgehaltssätze zuzüglich Sonderzahlungen einheitlich dargestellt 
werden kann und keine Differenzierungen erforderlich sind. Für die Sonderzahlung gilt 
das unter Buchst. c. Ausgeführte. 

Zum 1. Mai bzw. zum 1. September 2008 wurden die Grundgehaltssätze um 2,9 % erhöht 
(vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des 
Fünften Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 
1. März 2009 wurden die Grundgehaltssätze um 40 Euro erhöht und die so erhöhten 
Grundgehaltssätze um 3 % angehoben (vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 
Buchst. a SächsBesG in der Fassung des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Sächsi-
schen Besoldungsgesetzes). Zum 1. März 2010 wurden die Grundgehaltssätze um 1,2 % 
erhöht (vgl. § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SächsBesG in der Fassung des Sechsten 
Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. April 2011 wur-
den die Grundgehaltssätze um 1,5 % erhöht (vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Sächs-
BesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besol-
dungsgesetzes). Außerdem erhielten Beamte und Richter, die mindestens für einen Tag 
des Monats April 2011 Anspruch auf Besoldung aus einem Beamten- oder Richterverhält-
nis bei einem Dienstherrn im Freistaat Sachsen hatten, mit den Bezügen für den Monat 
Juni 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 360 Euro gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 Sächs-
BesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besol-
dungsgesetzes, welche bei der Besoldungsentwicklung unberücksichtigt bleibt (vgl. 
Buchst. c.). Zum 1. Januar 2012 wurden die Grundgehaltssätze um 1,9 % erhöht sowie 
anschließend um einen Sockelbetrag von 17 Euro (vgl. § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchst. a und Nummer 2 SächsBesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Ände-
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rung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. März bzw. zum 1. September 2013 
wurden die Grundgehaltssätze um 2,65 % angehoben (vgl. § 18 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des Artikels 27 Nummer 5 SächsD-
NeuG). Die Grundgehaltssätze wurden zum 1. April 2014 um 2,95 % erhöht (Anlage 5 des 
SächsBesG in der Fassung des Artikels 2 SächsDNeuG). Zum 1. März 2015 wurden die 
Grundgehaltssätze um 2,1 % und zum 1. März 2016 um 2,3 %, mindestens um 75 Euro, 
angehoben (Artikel 1 und 2 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versor-
gungsbezüge 2015/2016). Zum 1. Juli 2016 wurden die Grundgehaltssätze um 2,61 % 
erhöht (Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung). Zum 
1. Januar 2017 wurden die Grundgehaltssätze um 2,0 % erhöht (Artikel 1 Nummer 2 des 
Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2017/2018). Zudem 
erhielten Beamte der Besoldungsgruppen A 4 bis A 8, Besoldungsgruppe A 9 in den Stu-
fen 2 bis 8 und Besoldungsgruppe A 10 in den Stufen 2 bis 5 mit den Bezügen für den 
Monat Dezember 2017 eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro, wenn sie am 
1. Dezember 2017 in einem Beamtenverhältnis standen (Artikel 1 Nummer 3 des Geset-
zes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2017/2018), welche bei 
der Besoldungsentwicklung unberücksichtigt bleibt (vgl. Buchst. c.). Zum 1. Januar 2018 
wurden die Grundgehaltssätze um 2,35 % erhöht und die so erhöhten Grundgehaltssätze 
der Endstufen und festen Gehälter um weitere 1,12 % angehoben (Artikel 2 Nummer 2 
des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2017/2018). 
Darüber hinaus wurde zum 1. Oktober 2018 ein Zuschlag zur Ergänzung des Grundge-
halts für Beamte der Besoldungsgruppen A 9 bis A 16, W 2 und W 3 sowie der Besol-
dungsordnung C und für Richter sowie Staatsanwälte der Besoldungsgruppen R 1 und 
R 2 nach fünfjähriger Laufzeit in der Endstufe sowie für Beamte der Besoldungsordnung B 
und für Richter sowie Staatsanwälte der Besoldungsgruppen R 3 bis R 8 nach zehnjähri-
ger Laufzeit in Höhe von 1,03 % eingeführt (Artikel 2 Nummer 5 des Gesetzes zur Anpas-
sung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2017/2018). Die Anpassung im 
Jahr 2018 lag insgesamt bei 2,87 %. 

Zum 1. Januar 2019 soll eine lineare Anpassung um 3,2 %, zum 1. Januar 2020 um 3,2 % 
und zum 1. Januar 2021 um 1,4 % erfolgen. Die Besoldung steigt demnach in dem Zeit-
raum von 2007 bis 2021 (Basisjahr 2006) um 32,82 %. 

In der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 steigt die Besoldung im Betrachtungszeitraum 
um 33,63 % und in der Endstufe der Besoldungsgruppe A 13 im gleichen Zeitraum um 
35,01 %. 

Die Tabellenentgelte für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder wurden 2007 
um 0 %, 2008 um 2,9 %, 2009 um 3 %, 2010 um 1,2 %, 2011 um 1,5 %, 2012 um 1,9 %, 
2013 um 2,65 %, 2014 um 2,95 %, 2015 um 2,1 % und 2016 um 2,3 % erhöht. Zum 
1. Januar 2017 wurden die Tabellenentgelte um 2 % bzw. für Beschäftigte der Entgelt-
gruppen 1 bis 8, Entgeltgruppe 9 in den Stufen 1 bis 3 und Entgeltgruppen 10 bis 12 je-
weils in der Stufe 1 um 75 Euro angehoben. Die Anpassung im Jahr 2017 lag insgesamt 
bei 2,14 %. Zum 1. Januar 2018 wurden die Tabellenentgelte um 2,35 % angehoben. Des 
Weiteren erfolgte die Einführung der Stufe 6 ab Entgeltgruppe 9 in zwei Schritten mit je-
weils 1,5 % zum 1. Januar und 1. Oktober 2018 (insgesamt 3 %). Die Anpassung im Jahr 
2018 lag insgesamt bei 2,81 %. Zum 1. Januar 2019 wurden die Tabellenentgelte um ein 
Gesamtvolumen von 3,2 %, zum 1. Januar 2020 um ein Gesamtvolumen von 3,2 % und 
zum 1. Januar 2021 um ein Gesamtvolumen von 1,4 % erhöht (vgl. Darstellung unter I.). 
Die Entwicklung der Tarifverdienste ergibt daher einen Anstieg von 38,86 %.  

In der Entgeltgruppe 4, Stufe 6 steigt das Tabellenentgelt im Betrachtungszeitraum um 
40,06 % und in der Entgeltgruppe 13, Stufe 6 im gleichen Zeitraum um 41,57 %. 

Der Nominallohnindex hat sich wie folgt entwickelt: 2007 um 1,4 %, 2008 um 4,1 %, 2009 
um 1,3 %, 2010 um 2,4 %, 2011 um 2,8 %, 2012 um 2,6 %, 2013 um 2,2 %, 2014 um 
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1,4 %, 2015 um 4,3 %, 2016 um 3,3 %, 2017 um 2,9 %, 2018 um 3,7 %, 2019 um 3,1 % 
(Prognose), 2020 um 3,1 % (Prognose) und 2021 um 3,1 % (Prognose). Der Nominal-
lohnindex steigt daher um 50,79 %. 

Der Verbraucherpreisindex hat sich folgendermaßen entwickelt: 2007 um 2,6 %, 2008 um 
2,6 %, 2009 um 0,3 %, 2010 um 1,1 %, 2011 um 2 %, 2012 um 2 %, 2013 um 1,6 %, 
2014 um 0,9 %, 2015 um 0,3 %, 2016 um 0,6 %, 2017 um 1,9 %, 2018 um 1,9 %, 2019 
um 2,0 % (Prognose), 2020 um 1,9 % (Prognose) und 2021 um 2,0 % (Prognose). Der 
Verbraucherpreisindex steigt daher um 26,46 %. 

Der systeminterne Besoldungsvergleich wird anhand der vom Bundesverfassungsgericht 
in seinen beiden Entscheidungen herangezogenen Besoldungsgruppen durchgeführt. Im 
zurückliegenden Zeitraum von 2016 bis 2021 ist der Abstand zwischen Besoldungsgruppe 
R 3 und Besoldungsgruppe R 1 sowie zwischen Besoldungsgruppe R 3 und Besoldungs-
gruppe A 13 nicht abgeschmolzen, zwischen Besoldungsgruppe R 3 und Besoldungs-
gruppe A 9 hat sich der Abstand um 0,01 % verringert und zwischen Besoldungsgruppe 
R 3 und Besoldungsgruppe A 5 hat sich der Abstand um 0,59 % vergrößert. Der Abstand 
im gleichen Zeitraum hat sich zwischen Besoldungsgruppe R 1 und Besoldungsgruppe 
A 13 nicht vermindert, zwischen Besoldungsgruppe R 1 und Besoldungsgruppe A 9 hat 
eine Abschmelzung um 0,01 % stattgefunden und zwischen Besoldungsgruppe R 1 und 
Besoldungsgruppe A 5 ist eine Vergrößerung um 0,79 % erfolgt. Der Abstand im Zeitraum 
von 2016 bis 2021 ist zwischen Besoldungsgruppe A 13 und Besoldungsgruppe A 9 um 
0,02 % abgeschmolzen und zwischen Besoldungsgruppe A 13 und Besoldungsgruppe 
A 5 hat sich der Abstand um 1,19 % vergrößert. Zwischen Besoldungsgruppe A 9 und 
Besoldungsgruppe A 5 ist im gleichen Zeitraum eine Vergrößerung des Abstandes um 
3,73 % eingetreten. 

Der vom Bundesverfassungsgericht festgelegte Grenzwert von mindestens 10 % ist deut-
lich nicht erfüllt. 

Die für die Ermittlung des notwendigen Abstandes zum Grundsicherungsniveau bzw. so-
zialhilferechtlichen Existenzminimum erforderlichen Daten für das Jahr 2021 liegen nicht 
vor. Da wie oben für das Jahr 2019 detailliert dargestellt, der notwendige Abstand einge-
halten ist, ist davon auszugehen, dass die vorgesehene Besoldungsanpassung im Jahr 
2021 ebenfalls dazu führt, dass der notwendige Abstand auch im Jahr 2021 eingehalten 
ist. 

Die Prüfung des fünften Parameters, dem Quervergleich mit der jährlichen Bruttobesol-
dung des Bundes und der anderen Länder, wird für das Jahr 2021 ebenfalls nicht erneut 
durchgeführt (vgl. Ausführungen für das Prüfungsjahr 2019 unter II. k.). Im Hinblick auf die 
zeitgleiche und systemgerechte Übertragung der Tarifeinigung vom 2. März 2019 ist hier 
ebenfalls anzunehmen, dass der Parameter nicht erfüllt sein wird. 

Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung der unter Buchst. e. und f. dargestellten 
Prognosewerten die Entwicklung der Besoldung auf der Basis 100 im Jahr 2006 für den 
Zeitraum von 2007 bis 2021 entsprechend der Formel des Bundesverfassungsgerichtes 
um 4,55 % hinter dem Anstieg der Tarifverdienste und um 13,53 % hinter dem Anstieg 
des Nominallohnindex zurückgeblieben. Die Entwicklung des Verbraucherpreisindex blieb 
im benannten Zeitraum um 4,79 % hinter der Besoldungsentwicklung zurück.  

Für die Besoldungsgruppe A 4, Endstufe im Vergleich zur Entgeltgruppe 4, Stufe 6 ist die 
Entwicklung der Besoldung im gleichen Zeitraum um 4,81 % hinter dem Anstieg der Tarif-
verdienste und um 12,84 % hinter dem Anstieg des Nominallohnindex zurückgeblieben. 
Die Entwicklung des Verbraucherpreisindex blieb um 5,37 % hinter der Besoldungsent-
wicklung zurück. Für die Besoldungsgruppe A 13, Endstufe im Vergleich zur Entgeltgrup-
pe 13, Stufe 6 ist die Entwicklung der Besoldung im gleichen Zeitraum um 4,86 % hinter 
dem Anstieg der Tarifverdienste und um 11,69 % hinter dem Anstieg des Nominallohnin-
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dex zurückgeblieben. Die Entwicklung des Verbraucherpreisindex blieb um 6,33 % hinter 
der Besoldungsentwicklung zurück. 

Für das Jahr 2021 ist die Staffelprüfung durchzuführen, wobei sich der Betrachtungszeit-
raum von 2002 bis 2016 (Basisjahr 2001) erstreckt. In diesem Zeitraum sind alle Besol-
dungsordnungen und in diesen alle Besoldungsgruppen hinsichtlich der Höhe der linearen 
Anpassungen grundsätzlich gleich behandelt worden, so dass die Entwicklung der 
Grundgehaltssätze zuzüglich Sonderzahlungen einheitlich dargestellt werden kann und 
keine Differenzierungen erforderlich sind. Für die Sonderzahlung gilt das unter Buchst. c. 
Ausgeführte. 

Die Grundgehaltssätze wurden durch Artikel 1 Absatz 1 Nummer 1 BBVAnpG 2000 zum 
1. Januar 2002 um 2,2 % sowie durch Artikel 1 bis 3 BBVAnpG 2003/2004 zum 1. April 
bzw. zum 1. Juli 2003 um 2,4 %, zum 1. April 2004 um 1 % und zum 1. August 2004 um 
1 % erhöht. 

Zum 1. Mai bzw. zum 1. September 2008 wurden die Grundgehaltssätze um 2,9 % erhöht 
(vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des 
Fünften Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 
1. März 2009 wurden die Grundgehaltssätze um 40 Euro erhöht und die so erhöhten 
Grundgehaltssätze um 3 % angehoben (vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 
Buchst. a SächsBesG in der Fassung des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Sächsi-
schen Besoldungsgesetzes). Zum 1. März 2010 wurden die Grundgehaltssätze um 1,2 % 
erhöht (vgl. § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SächsBesG in der Fassung des Sechsten 
Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. April 2011 wur-
den die Grundgehaltssätze um 1,5 % erhöht (vgl. § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Sächs-
BesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besol-
dungsgesetzes). Außerdem erhielten Beamte und Richter, die mindestens für einen Tag 
des Monats April 2011 Anspruch auf Besoldung aus einem Beamten- oder Richterverhält-
nis bei einem Dienstherrn im Freistaat Sachsen hatten, mit den Bezügen für den Monat 
Juni 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 360 Euro gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 Sächs-
BesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Besol-
dungsgesetzes, welche bei der Besoldungsentwicklung unberücksichtigt bleibt (vgl. 
Buchst. c.). Zum 1. Januar 2012 wurden die Grundgehaltssätze um 1,9 % erhöht sowie 
anschließend um einen Sockelbetrag von 17 Euro (vgl. § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchst. a und Nummer 2 SächsBesG in der Fassung des Siebenten Gesetzes zur Ände-
rung des Sächsischen Besoldungsgesetzes). Zum 1. März bzw. zum 1. September 2013 
wurden die Grundgehaltssätze um 2,65 % angehoben (vgl. § 18 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 i.V.m. Absatz 3 SächsBesG in der Fassung des Artikels 27 Nummer 5 SächsD-
NeuG). Die Grundgehaltssätze wurden zum 1. April 2014 um 2,95 % erhöht (Anlage 5 des 
SächsBesG in der Fassung des Artikels 2 SächsDNeuG). Zum 1. März 2015 wurden die 
Grundgehaltssätze um 2,1 % und zum 1. März 2016 um 2,3 %, mindestens um 75 Euro, 
angehoben (Artikel 1 und 2 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versor-
gungsbezüge 2015/2016). Zum 1. Juli 2016 wurden die Grundgehaltssätze um 2,61 % 
erhöht (Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung). Die Besoldung 
stieg in dem Zeitraum von 2002 bis 2016 (Basisjahr 2001) um 25,13 %. 

Die Tabellenentgelte für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurden 2002 um 0 %, 
2003 um 2,4 %, 2004 um 2 %, 2005 bis 2007 um 0 %, 2008 um 2,9 %, 2009 um 3 %, 
2010 um 1,2 %, 2011 um 1,5 %, 2012 um 1,9 %, 2013 um 2,65 %, 2014 um 2,95 %, 2015 
um 2,1 % und 2016 um 2,3 % erhöht. Die Entwicklung der Tarifverdienste ergab daher 
einen Anstieg von 27,90 %. 

Der Nominallohnindex hat sich wie folgt entwickelt: 2002 um 1,4 %, 2003 um 1,6 %, 2004 
um 0,7 %, 2005 um 0 %, 2006 um 1,1 %, 2007 um 1,4 %, 2008 um 4,1 %, 2009 um 
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1,3 %, 2010 um 2,4 %, 2011 um 2,8 %, 2012 um 2,6 %, 2013 um 2,2 %, 2014 um 1,4 %, 
2015 um 4,3 % und 2016 um 3,3 %. Der Nominallohnindex stieg daher um 35,25 %. 

Der Verbraucherpreisindex hat sich folgendermaßen entwickelt: 2002 um 0,9 %, 2003 um 
0,7 %, 2004 um 1,6 %, 2005 um 1,5 %, 2006 um 2,1 %, 2007 um 2,6 %, 2008 um 2,6 %, 
2009 um 0,3 %, 2010 um 1,1 %, 2011 um 2 %, 2012 um 2 %, 2013 um 1,6 %, 2014 um 
0,9 %, 2015 um 0,3 % und 2016 um 0,6 %. Der Verbraucherpreisindex stieg daher um 
22,90 %. 

Zusammenfassend ist daher die Entwicklung der Besoldung ausgehend von der Basis 
100 im Jahr 2001 für den Zeitraum von 2002 bis 2016 entsprechend der Formel des Bun-
desverfassungsgerichtes um 2,21 % hinter dem Anstieg der Tarifverdienste und um 
8,08 % hinter dem Anstieg des Nominallohnindex zurückgeblieben. Die Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex blieb um 1,79 % hinter der Besoldungsentwicklung zurück. Mit 
dem Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Ver-
fassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung ist unter Berücksichtigung der Staffelprüfung 
eine Nachzahlung von 2,05 % für den Zeitraum Januar bis Juni 2016 erfolgt. 

Die Staffelprüfung (Zeitraum von 2002 bis 2016) für das Jahr 2021 führt damit zu keiner 
Abweichung, die im Rahmen der Gesamtschau zu berücksichtigen wäre.  

Aspekte, die im Rahmen der zweiten Prüfungsstufe relevant sind, sind nicht ersichtlich. Im 
Hinblick auf das bisherige Prüfungsergebnis für das Jahr 2021 ist eine Prüfung der dritten 
Prüfungsstufe nicht erforderlich. Insgesamt führt die für das Jahr 2021 vorgesehene An-
passung dazu, dass die Besoldung und Versorgung amtsangemessen bleibt. 

III. Neuregelung des Zuschlags bei begrenzter Dienstfähigkeit 

Des Weiteren wird die Regelung zum Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit im Hinblick 
auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 28. November 2018, 
Az.: 2 BvL 3/15 neu gefasst. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Mit der Änderung des § 19 Absatz 2 SächsBesG wird die lineare Anpassung der Besol-
dung für das Jahr 2019 umgesetzt. Auf den allgemeinen Teil der Begründung unter A. 
wird verwiesen. 

Die zu erhöhenden Bestandteile der Besoldung sind abschließend in § 19 Absatz 2 
SächsBesG aufgezählt. Ab dem 1. Januar 2019 erhöhen sich die Beträge der Grundgeh-
altssätze, des Familienzuschlages mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besol-
dungsgruppen A 4 und A 5, die Amtszulagen, die Leistungsbezüge für Professoren und 
hauptberufliche Leiter sowie Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen – soweit 
vereinbart – und die Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen (für die Bemes-
sung der Auslandsbesoldung) um 3,2 %. Die Anwärtergrundbeträge werden zum selben 
Zeitpunkt um einen Festbetrag von 50 Euro erhöht. 

Die Anpassung gilt entsprechend für die in § 89 Absatz 1 und § 90 SächsBesG genannten 
Besoldungsbestandteile. 
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Zu Nummer 2 

Die Anlagen 5 bis 10 enthalten die ab dem 1. Januar 2019 angepassten Beträge. Sie sind 
Bestandteil dieses Gesetzes (Anhang 1). 

Zu Artikel 2 (Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes zum Jahr 2020) 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der Inhaltsübersicht, die sich durch 
die Einfügung der Übergangsregelung zum Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit 
(§ 88a SächsBesG) ergibt. 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Neuregelung des 
§ 64 SächsBesG. Die Regelung kann gestrichen werden, da künftig immer die zeitanteili-
gen Dienstbezüge und der Zuschlag nach § 64 SächsBesG gezahlt werden und die 
Summe aus beiden Bestandteilen in jedem Fall höher ist als die Versorgungsbezüge. Auf 
die Begründung zu Nummer 4 wird verwiesen. 

Zu Nummer 3 

Mit der weiteren Änderung des § 19 Absatz 2 SächsBesG wird die lineare Anpassung der 
Besoldung für das Jahr 2020 umgesetzt. Auf den allgemeinen Teil der Begründung unter 
A. wird verwiesen. 

Die zu erhöhenden Bestandteile der Besoldung sind abschließend in § 19 Absatz 2 
SächsBesG aufgezählt. Ab dem 1. Januar 2020 erhöhen sich die Beträge der Grundgeh-
altssätze, des Familienzuschlages mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besol-
dungsgruppen A 4 und A 5, die Amtszulagen, die Leistungsbezüge für Professoren und 
hauptberufliche Leiter sowie Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen – soweit 
vereinbart – und die Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen (für die Bemes-
sung der Auslandsbesoldung) um weitere 3,2 %. Die Anwärtergrundbeträge werden zum 
selben Zeitpunkt um einen weiteren Festbetrag von 50 Euro erhöht. 

Die Anpassung gilt entsprechend für die in § 89 Absatz 1 und § 90 SächsBesG genannten 
Besoldungsbestandteile. 

Zu Nummer 4 

Die Regelung zum Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit wird im Hinblick auf die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 28. November 2018 neu gefasst. 
Wenngleich die Entscheidung unmittelbar zum Besoldungsrecht des Landes Niedersach-
sen ergangen ist, ist sie dem Grunde nach auch auf den Freistaat Sachsen zu übertragen, 
da die betreffenden Regelungen vergleichbar sind. Der niedersächsische Landesgesetz-
geber wurde beauftragt, spätestens mit Wirkung vom 1. Januar 2020 verfassungskonfor-
me Regelungen zu treffen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen aus der o. g. Ent-
scheidung allgemeine Konsequenzen für das Besoldungsrecht des Freistaates Sachsen 
gezogen werden und eine Neuregelung ebenfalls mit Wirkung vom 1. Januar 2020 ge-
schaffen werden. 

Nach der vorgenannten Entscheidung verbietet das Alimentationsprinzip und der allge-
meine Gleichheitssatz begrenzt Dienstfähige wie Teilzeitbeschäftigte zeitanteilig zu be-
solden. Geboten ist eine Orientierung an der Besoldung für Vollzeitbeschäftigte. Aller-
dings darf der Gesetzgeber berücksichtigen, dass begrenzt Dienstfähige objektiv nicht die 
volle Dienstleistung erbringen und dabei auch Fehlanreizen entgegenwirken. Über das 
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Abstandsgebot und das Gebot zur besoldungsrechtlichen Anerkennung eines Beförde-
rungserfolgs hinaus muss der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung tragen, dass es sich 
bei begrenzt Dienstfähigen um aktive Beamte handelt, die ihre verbliebene Arbeitskraft 
ganz für ihren Dienstherrn einsetzen. Deshalb hat sich die Besoldung an der für amtsan-
gemessen erachteten Vollzeitbesoldung zu orientieren. 

Die dienstrechtliche Stellung der begrenzt Dienstfähigen unterscheidet sich von den ande-
ren Beamten lediglich im zeitlichen Umfang der Dienstleistungspflicht. Anders als bei ei-
ner Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit bleiben sie zur vollen Hingabe ihrer Arbeits-
kraft und zur loyalen Ausübung ihres Amtes verpflichtet. Die Besoldung der begrenzt 
Dienstfähigen, die unfreiwillig in geringerem Umfang Dienst leisten, darf sich folglich nicht 
allzu weit von dem Niveau entfernen, das als dem jeweiligen Amt angemessen erachtet 
wird. Damit muss die Vollzeitbesoldung und nicht die proportional zur geleisteten Arbeits-
zeit bemessene Teilzeitbesoldung Ausgangspunkt für die Bemessung der Besoldung bei 
begrenzter Dienstfähigkeit sein. 

Das Bundesverfassungsgericht hat Regelungen anderer Länder, wonach sich der Dienst-
herr und begrenzt Dienstfähige die Differenz zwischen den der verbliebenen Dienstfähig-
keit entsprechenden Teilzeitbezügen und den Vollzeitbezügen hälftig teilen, für verfas-
sungsgemäß angesehen. Die vorgesehene Neuregelung des Zuschlags bei begrenzter 
Dienstfähigkeit orientiert sich an den Regelungen dieser Länder und erfüllt damit die Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichtes.  

Die Summe aus anteiligen Dienstbezügen und Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit 
beträgt nach Neuregelung der Berechnung mindestens 75 % der Dienstbezüge bei Voll-
zeitbeschäftigung, da der geforderte Mindestbeschäftigungsumfang bei begrenzter 
Dienstfähigkeit nach § 27 Beamtenstatusgesetz 50 % beträgt. Mit der Erhöhung der Be-
soldung durch den Zuschlag, der 50 % des Unterschiedsbetrages zwischen den arbeits-
zeitanteilig gekürzten Dienstbezügen und den fiktiven Dienstbezügen bei Vollzeitbeschäf-
tigung beträgt, ergibt die neue Berechnungsweise immer eine Gesamtbesoldung zwi-
schen 75 und 100 %. Das Ruhegehalt unter Zugrundelegung des Höchstruhegehaltssat-
zes von 71,75 % wird damit in jedem Fall überschritten. Eine Überschreitung der Vollzeit-
besoldung ist anderseits ebenfalls nicht möglich. 

Begrenzt Dienstfähige können auf ihren Antrag hin ihre Arbeitszeit unter den Umfang der 
festgestellten Dienstfähigkeit weiter reduzieren. Die Besoldung wird gemäß § 10 Absatz 1 
SächsBesG entsprechend gekürzt, dies gilt nicht für den Zuschlag nach § 64 SächsBesG. 
Der auf Basis der begrenzten Dienstfähigkeit berechnete Zuschlag nach § 64 SächsBesG 
verringert sich entsprechend dem Verhältnis zwischen der wegen begrenzter Dienstfähig-
keit verringerten Arbeitszeit und der insgesamt reduzierten Arbeitszeit. Reduziert zum 
Beispiel ein Beamter, der zu 80 % dienstfähig ist, seine Arbeitszeit freiwillig auf 
50 Prozent, so hat er Anspruch auf 5/8 des Zuschlags. 

Zu Nummer 5 

Zu Absatz 1 

In Einzelfällen mit einer sehr hohen verbliebenen Dienstfähigkeit kann der Zuschlag nach 
der bisherigen Regelung des § 64 SächsBesG höher sein als nach der Neuregelung. Da-
mit es in diesen Fällen nicht zu einer Verminderung der Besoldung kommt, soll der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Zuschlag, der am 31. Dezember 2019 zuletzt zugestanden 
hat, und dem am 1. Januar 2020 zustehenden Zuschlag als nicht ruhegehaltfähiger Zu-
schlag weitergewährt werden. Dabei wird nur eine Verringerung auf Grund der Neurege-
lung des § 64 SächsBesG berücksichtigt. Verringert sich der Zuschlag auf Grund von Än-
derungen der persönlichen Verhältnisse des begrenzt Dienstfähigen (zum Beispiel Ände-
rungen im Familienzuschlag), so bleibt dies unberücksichtigt. Nach dem 1. Januar 2020 
eintretende Erhöhungen der Dienstbezüge auf Grund der in Absatz 1 Satz 2 genannten 
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Tatbestände führen zu einer Verminderung des Unterschiedsbetrages um den sich 
dadurch ergebenden Erhöhungsbetrag. 

 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt einen Zahlungsanspruch für den Zeitraum vor dem 1. Januar 2020 für 
Kläger und Widerspruchsführer, die gegen die Höhe des Zuschlags Widerspruch einge-
legt hatten und über deren Anspruch noch nicht abschließend entschieden worden ist. 

Der Nachzahlungsbetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Zuschlag, der nach 
§ 64 SächsBesG in der bis 31. Dezember 2019 geltenden Fassung bereits gezahlt wurde, 
und einem Zuschlag, der nach Maßgabe des § 64 SächsBesG in der ab 1. Januar 2020 
geltenden Fassung zugestanden hätte. Wegen des Grundsatzes der zeitnahen Geltend-
machung wird die Nachzahlung ab dem 1. Januar des Haushaltsjahres gewährt, in dem 
die Ansprüche erstmalig geltend gemacht worden sind, soweit in dem Jahr der Geltend-
machung die begrenzte Dienstfähigkeit festgestellt wurde, frühestens jedoch ab dem Zeit-
punkt des Beginns der begrenzten Dienstfähigkeit. 

Zu Nummer 6 

Die Anlagen 5 bis 10 enthalten die ab dem 1. Januar 2020 angepassten Beträge. Sie sind 
Bestandteil dieses Gesetzes (Anhang 2). 

Zu Artikel 3 (Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes zum Jahr 2021) 

Zu Nummer 1 

Mit der weiteren Änderung des § 19 Absatz 2 SächsBesG wird die lineare Anpassung der 
Besoldung für das Jahr 2021 umgesetzt. Auf den allgemeinen Teil der Begründung unter 
A. wird verwiesen. 

Die zu erhöhenden Bestandteile der Besoldung sind abschließend in § 19 Absatz 2 
SächsBesG aufgezählt. Ab dem 1. Januar 2021 erhöhen sich die Beträge der Grundgeh-
altssätze, des Familienzuschlages mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besol-
dungsgruppen A 4 und A 5, die Amtszulagen, die Leistungsbezüge für Professoren und 
hauptberufliche Leiter sowie Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen – soweit 
vereinbart – und die Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen (für die Bemes-
sung der Auslandsbesoldung) um weitere 1,4 %. 

Die Anpassung gilt entsprechend für die in § 89 Absatz 1 und § 90 SächsBesG genannten 
Besoldungsbestandteile. 

Zu Nummer 2 

Die Anlagen 5 bis 8 und 10 enthalten die ab dem 1. Januar 2021 angepassten Beträge. 
Sie sind Bestandteil dieses Gesetzes (Anhang 3). 

Zu Artikel 4 (Änderung des Sächsischen Beamtenversorgungsgesetzes) 

Durch § 80 Absatz 3 SächsBeamtVG gilt bei Versorgungsempfängern die Erhöhung nach 
§ 19 Absatz 2 SächsBesG für die dort und die in § 90 SächsBesG genannten Besol-
dungsbestandteile, soweit sie der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegen. 
§ 19 Absatz 2 SächsBesG wird in Umsetzung der linearen Anpassung der Besoldung in 
Artikel 1 durch dieses Gesetz angepasst. Die dort genannten Besoldungsbestandteile 
erhöhen sich ab dem 1. Januar 2019 um 3,2 %. Die Versorgungsbezüge, die in festen 
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Beträgen festgesetzt sind, werden der bisherigen Praxis folgend entsprechend zum sel-
ben Zeitpunkt um 3,2 % erhöht. 

Auf den allgemeinen Teil der Begründung unter A. wird verwiesen. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Sächsischen Beamtenversorgungsgesetzes zum Jahr 
2020) 

Durch § 80 Absatz 3 SächsBeamtVG gilt bei Versorgungsempfängern die Erhöhung nach 
§ 19 Absatz 2 SächsBesG für die dort und die in § 90 SächsBesG genannten Besol-
dungsbestandteile, soweit sie der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegen. 
§ 19 Absatz 2 SächsBesG wird in Umsetzung der linearen Anpassung der Besoldung in 
Artikel 2 durch dieses Gesetz angepasst. Die dort genannten Besoldungsbestandteile 
erhöhen sich ab dem 1. Januar 2020 um weitere 3,2 %. Die Versorgungsbezüge, die in 
festen Beträgen festgesetzt sind, werden der bisherigen Praxis folgend entsprechend zum 
selben Zeitpunkt um weitere 3,2 % erhöht. 

Auf den allgemeinen Teil der Begründung unter A. wird verwiesen. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Sächsischen Beamtenversorgungsgesetzes zum Jahr 
2021) 

Durch § 80 Absatz 3 SächsBeamtVG gilt bei Versorgungsempfängern die Erhöhung nach 
§ 19 Absatz 2 SächsBesG für die dort und die in § 90 SächsBesG genannten Besol-
dungsbestandteile, soweit sie der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegen. 
§ 19 Absatz 2 SächsBesG wird in Umsetzung der linearen Anpassung der Besoldung in 
Artikel 3 durch dieses Gesetz angepasst. Die dort genannten Besoldungsbestandteile 
erhöhen sich ab dem 1. Januar 2021 um weitere 1,4 %. Die Versorgungsbezüge, die in 
festen Beträgen festgesetzt sind, werden der bisherigen Praxis folgend entsprechend zum 
selben Zeitpunkt um weitere 1,4 % erhöht. 

Auf den allgemeinen Teil der Begründung unter A. wird verwiesen. 

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 

Zu Absatz 1 

Die lineare Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge im Jahr 2019 tritt ent-
sprechend der Tarifeinigung vom 2. März 2019 zum 1. Januar 2019 in Kraft. 

Zu Absatz 2 

Die lineare Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge im Jahr 2020 tritt ent-
sprechend der Tarifeinigung vom 2. März 2019 zum 1. Januar 2020 in Kraft. 

Zu Absatz 3 

Die lineare Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge im Jahr 2021 tritt ent-
sprechend der Tarifeinigung vom 2. März 2019 zum 1. Januar 2021 in Kraft. 


